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Vorwort

Die Kameradschaftskasse — eine sehr schlanke, charmante und pragmatische Lésung

1989 wurde unser Feuerwehrgesetz um den heutigen Paragra-
fen 18 ,Sondervermogen flr die Kameradschaftspflege” erganzt.
Die Kameradschaftskassen sind seither eine sehr schlanke,
charmante und pragmatische Lésung fiir die Gemeinde-
feuerwehren, um beispielsweise durch Feste, Tage der offenen
Tur oder sonstige Feuerwehrveranstaltungen Geldmittel fiir
MaBnahmen der Kameradschaftspflege einzunehmen
und zu verwenden. Zudem waren die Umsdtze und Ertrage —
aufgrund der geltenden Freigrenzen — in den meisten Fallen bis-
lang vollkommen steuerfrei.

Der Gesetzgeber musste aufgrund der zwingenden EU-rechtli-
chen Vorgaben die Spielregeln dndern. Durch die Neuregelung
der Umsatzbesteuerung der offentlichen Hand (sog. § 2b Um-
satzsteuergesetz -UStG-) wird jede ,privatrechtliche Leis-
tungsbeziehung juristischer Personen des offentlichen Rechts”
ab dem ersten Euro umsatzsteuerlich relevant. Vereinfacht ge-
sagt missen also Stadte und Gemeinden fiir Dienstleis-
tungen, die unter den gleichen rechtlichen Bedingun-
gen wie bei privatrechtlichen Wirtschaftsteilnehmern
erbracht werden, Umsatzsteuern bezahlen (sofern
keine allgemeine Steuerbefreiungsvorschrift greift).
Aber was bedeutet das konkret? Ab wann gelten die neuen
Spielregeln? Wer ist flr die Umsetzung zustandig? Und wie wirkt
sich die Umsatzbesteuerung konkret auf die Kameradschafts-
kassen der Feuerwehren aus? Fragen Uber Fragen, die bei den
weit Uberwiegend rein ehrenamtlich organisierten Feuerwehren
entstehen und immer wieder an den Landesfeuerwehrverband
Baden-Wirttemberg herangetragen werden.

Um es vorwegzunehmen: Die im Zusammenhang mit dem sog.
§ 2b UStG eintretende Umsatzsteuerpflicht bei Feuerwehrfes-
ten, Tagen der offenen Tir und weiteren Veranstaltungen der Ge-
meindefeuerwehren andert an den Vorziigen der Kame-
radschaftskassen nichts. Die Kameradschaftskassen bleiben
DAS Mittel der Wahl, um Geldmittel fir Malnahmen der Kame-
radschaftspflege einzunehmen und zu verwenden!

Mit dieser Handreichung wollen wir den baden-wiirt-
tembergischen Feuerwehren konkrete Handlungshin-
weise geben und auf deren Fragestellungen eingehen.
Eberhard Fiedler, ehemals hauptamtlicher Kimmerer der Stadt

Wildberg (Landkreis Calw) sowie ehemals ehrenamtlicher Kom-
mandant der Freiwilligen Feuerwehr Wildberg hat diese Hand-
reichung in enger Abstimmung mit der LFV-Geschaftsstelle er-
stellt. Zudem haben mehrere Praktiker aus den Reihen unserer
Mitglieder, die in den gesamten Entstehungs- und Umsetzungs-
prozess dieser Handreichung eingebunden waren, durch ihre
Hinweise und Empfehlungen mit dazu beigetragen, dass alle
Aspekte rund um die Thematik ,Kameradschaftskas-
sen als Sondervermogen der Kameradschaftspflege”
von Praktikern fiir Praktiker anschaulich und nachvollzieh-
bar aufbereitet werden konnten. Allen Mitwirkenden herzlichen
Dank! Die Ausfihrungen dienen dazu, den Verantwortlichen in
den Feuerwehren die Handhabung der Kameradschaftskasse
und die damit verbundenen steuerlichen Vorgaben verstandlich
zu erkldren. Dabei haben wir versucht, die innerhalb der Feu-
erwehren zu ergreifenden, notwendigen MaBnahmen
Schritt-fuir-Schritt darzustellen. Die Muster-Wirtschaftspla-
ne etc,, die in dieser Handlungshilfe enthalten sind, stehen auch
als offene Dokumente auf der Internetseite des Landesfeuer-
wehrverbandes Baden-Wiirttemberg (www.fwvbw.de) zum Her-
unterladen und zur individuellen Nutzung zur Verfligung.

S
f Hinweis fiir die Umsetzung durch die Feuerwehr
Hinweise fur die Umsetzung durch die Feuerwehr
sind in dieser Handreichung durch dieses Bleistift-Symbol
gekennzeichnet

Diese Handreichung entbindet die Fachleute der Kommu-
nen allerdings nicht davon, die lokal - also auf kommunaler
Ebene - relevanten Handlungsregelungen zur Fiihrung der Kame-
radschaftskassen der Feuerwehren zu entwickeln und bereitzu-
stellen. Der Aufwand flr die in Baden-Wiirttemberg zu 97 % rein
ehrenamtlich engagierten Feuerwehrangehdrigen muss mach-
bar und im Rahmen bleiben! Wir halten deshalb eine Abstim-
mung zwischen der Feuerwehr und dem kommunalen
Kammereiamt fir ausdrlcklich erforderlich und empfehlen
daher dringend, sofern noch nicht geschehen, eine Abstimmung
Uber den moglichen Handlungsbedarf mit der Kommune durch-
zuftihren. Sie finden in dieser Handreichung explizit dargestellt,
welche Themen Sie bitte direkt mit Ihrem Ansprechpartner in der
Gemeindeverwaltung besprechen und welche konkreten Details
Sie mit ihm vereinbaren sollten.
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http://www.fwvbw.de

J Hinweis fiir die Abstimmungspunkte mit der Gemeinde
Hinweise fiir die Abstimmungspunkte der Feuerwehr
mit der Gemeinde sind in dieser Handreichung durch
dieses Telefonhorer-Symbol gekennzeichnet

Die Einflhrung des sog. § 2b UStG wirkt sich zudem auf die
Abrechnung weiterer Dienstleistungen unserer Ge-
meindefeuerwehren aus. Hierzu verweisen wir auf die
Veroffentlichungen des Gemeindetags Baden-Wirttemberg
bzw. des Stadtetags Baden-Wirttemberg (siehe Rundschrei-
ben Az 962.21 - R39205/2022 vom 19.07.2022) und gehen
in dieser Handreichung nicht ndaher darauf ein. Wie
bereits dargelegt wurden und werden an die Geschaftsstelle
des Landesfeuerwehrverbandes ausschlie(Slich Fragen rund
um die Kameradschaftskasse und die Anderungen aufgrund
der neuen Steuergesetzgebung gerichtet. Deshalb haben wir
uns bewusst auf diesen Themenkomplex fokussiert!
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Auch wenn wir diese Handlungshilfe nach bestem Wissen und
Gewissen fiir Sie zusammengestellt haben sowie das Ministerium
des Inneren, fir Digitalisierung und Kommunen und Armin Ernst,
der Fachgebietsleiter Recht des Landesfeuerwehrverbandes Ba-
den-Wirttemberg, an der Qualitatssicherung mitgewirkt haben:
Wir Gbernehmen als Landesfeuerwehrverband Baden-Wirttem-
berg keine rechtliche Verantwortung. Die Verantwortung fiir
die rechtskonforme Umsetzung der Kameradschafts-
kasse als Sondervermogen fiir die Kameradschafts-
pflege tragt jede Gemeinde selbst. Die Hinweise in dieser
Handreichung orientieren sich an den zum Zeitpunkt der Heraus-
gabe geltenden gesetzlichen Regelungen. Sie erheben keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit. Auch kénnen sich Rechtslage und
Losungsvorschldge weiterentwickeln.

Sollten noch Fragen offenbleiben, dann steht Ihnen die
Geschdftsstelle des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Wiirt-
temberg wie immer selbstverstandlich gerne zur Verfligung.



Der Hintergrund

Die rechtlichen Grundlagen fiir die Kameradschaftskasse finden sich im Feuerwehrgesetz

Die Freiwilligen Feuerwehren fiihren seit jeher eigene Kassen.
Allerdings brachte erst die Einfihrung des Sondervermégens
fur die Kameradschaftspflege und dessen Verankerung im
Feuerwehrgesetzim Jahr 1989 Klarheit tiber ihre recht-
liche Zuordnung. Die Kameradschaftskassen sind Kassen der
Gemeinden als den Rechtstragern der Gemeindefeuerwehren —
das ergibt sich schon aus der Stellung der Gemeindefeuerwehr
als Einrichtung der Gemeinde ohne eigene Rechtspersonlichkeit
(§ 1 Absatz 1 Satz 1 Fw@).

Mit dem Sondervermdgen flr die Kameradschaftspflege wur-
de eine Regelung gefunden, die einerseits die Tragerschaft
der Gemeinde festschreibt, andererseits aber den Feuer-
wehren weitgehende Entscheidungsfreiheit tber die
MalSnahmen der Kameradschaftspflege und die Verwendung
der Mittel beldsst. Gleichzeitig wird durch die eindeutige Zu-
ordnung der Kameradschaftskassen zur Gemeinde klargestellt,
dass die Gemeinde auch grundsatzlich die Haftung fiir
Verpflichtungen trifft, die sich aus der Tatigkeit der Feuer-
wehr bei der Kameradschaftspflege und der Durchfiihrung von
Veranstaltungen ergeben kénnen.

Das Feuerwehrgesetz fiir Baden-Wrttemberg regelt das Son-
dervermdgen fur die Kameradschaftspflege in § 18. Dort steht:

Auszug aus dem Feuerwehrgesetz (§ 18 FwG)

§ 18 Sondervermogen fiir die Kameradschaftspflege

(1) Die Gemeinden kénnen durch Satzung fiir die Gemein-
defeuerwehr, fiir deren Einsatzabteilungen und fir die Ju-
gendfeuerwehr Sondervermdgen fir die Kameradschafts-
pflege und die Durchfiihrung von Veranstaltungen bilden.
Die Vorschriften iber die Gemeindewirtschaft sind auf die
Sondervermdgen nicht anzuwenden.

(2) Fur jedes Sondervermdgen wird

1. vom Feuerwehrausschuss oder vom Abteilungsausschuss
mit Zustimmung des Blrgermeisters ein Wirtschaftsplan
aufgestellt, der alle im Haushaltsjahr fir die Erfllung der
Aufgaben des Sondervermdgens voraussichtlich eingehen-
den Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthdlt,

2. eine Sonderkasse eingerichtet und

3. eine Sonderrechnung gefihrt.

(3) Uber die Verwendung der Mittel des Sondervermogens
entscheidet der Feuerwehrausschuss oder der Abteilungs-
ausschuss. Zur Ausfiihrung des Wirtschaftsplans kann der
Feuerwehrkommandant oder der Abteilungskommandant
Erkldarungen abgeben, durch welche die Gemeinde ver-
pflichtet werden kann; er handelt insoweit in Vertretung des
Burgermeisters. Wird eine Veranstaltung nach MalRgabe des
Wirtschaftsplans Uber das Sondervermdgen abgewickelt, ist
die Gemeinde Veranstalter.

(4) Das Ndhere Uber

1. den Inhalt und die Ausfiihrung des Wirtschaftsplans,

2. die Fiihrung und Beaufsichtigung der Sonderkasse und
3. die Fihrung der Sonderrechnung

wird durch Satzung geregelt.

Was bedeutet das nun konkret?

Ohne Satzung kein Sondervermégen

fiir die Kameradschaftspflege

§ 18 Absatz 1 Satz 1 FwG ermdchtigt die Gemeinden, durch
Satzung ein Sondervermégen fir die Kameradschaftspflege
der Feuerwehr und die Durchfiihrung von Veranstaltungen zu
bilden. Innenministerium, Gemeindetag, Stadtetag und Lan-
desfeuerwehrverband Baden-Wirttemberg empfehlen, von
dieser Satzungsermdchtigung Gebrauch zu machen. Wird in
der Feuerwehrsatzung kein Sondervermdégen fiir die
Kameradschaftspflege gebildet, ist § 18 FwG nicht
anwendbar! Eine Feuerwehrsatzung ist kraft Gesetzes (§ 6
Absatz 1 Satz 2 FwG) flr jede Gemeindefeuerwehr zu erlassen.
Wenn die Gemeinde von dieser Ermdchtigung Gebrauch macht
und eine entsprechende Regelung in der Satzung erldsst, ist sie
an die Vorschriften des § 18 FwG gebunden.

S

< I, Hinweis fir die Umsetzung siehe Seite 8.

Fiir welche Abteilungen der Feuerwehr konnen
Sondervermodgen gebildet werden?

Sondervermdgen fir die Kameradschaftspflege kdnnen nach
aktueller Gesetzesfassung eingerichtet werden fiir

- die Gemeindefeuerwehr sowie zusatzlich

- fir jede einzelne Einsatzabteilung und

- fur die Jugendfeuerwehr.

S

< f) Hinweis fur die Umsetzung siehe Seite 10.
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Fir die Altersabteilungen und fir die musiktreibenden
Zige (Fanfarenzug, Feuerwehrmusikkapelle etc,) ist die Bil-
dung einer Kameradschaftskasse im Sinne des Sonder-
vermogens nicht moglich. Es besteht aber die Mdglichkeit,
innerhalb des Wirtschaftsplanes des Sondervermégens der Ge-
meindefeuerwehr oder einer Einsatzabteilung Einnahme- und
Ausgabepositionen speziell fir die Feuerwehrmusik bzw. die Al-
tersabteilung auszuweisen

S

< f, Hinweis fir die Umsetzung siehe Seite 13.

Wofiir kann das Sondervermdgen verwendet werden?

Das Feuerwehrgesetz definiert in § 18 Absatz 1 Satz 1, dass ,Son-
dervermdgen fiir die Kameradschaftspflege und die Durchfiih-
rung von Veranstaltungen” gebildet werden kénnen. Was heift
das nun konkret?

Zur Kameradschaftspflege zdhlen alle Feuerwehrveranstal-

tungen und sonstigen gesellschaftlichen Treffen der Feuerweh-

ren, die das Zusammengehorigkeitsgefiihl in der Feuer-

wehr selbst und dariiber hinaus mit anderen Feuerwehren und

Hilfsorganisationen férdern. Das sind insbesondere

- feuerwehrinterne Veranstaltungen, z.B. Kameradschaftsabende,
Grillfeste, Jahresfeiern;

- Ausfliige;

- Geschenke an Feuerwehrangehérige bei Jubilden und Ehrungen;

- kameradschaftliche Begegnungen mit Angehdérigen anderer
Feuerwehren, z.B. Partnerschaften, Teilnahme an Feuerwehrver-
anstaltungen und -jubilden.

Neben MalSnahmen der Kameradschaftspflege kdnnen auch Feu-
erwehrveranstaltungen Uber das Sondervermdgen abgewi-
ckelt werden, z.B. ein Tanzabend, ein Tag der offenen Tir, eine Feu-
erwehr-Hocketse. Damit ist klargestellt, dass die Gemeinde Tragerin
solcher Veranstaltungen ist. Wichtig ist diese rechtlich eindeutige
Zuordnung zur Gemeinde vor allem wegen der sich daraus erge-
benden steuerrechtlichen Folgen und der Haftung.

Die Kameradschaftskasse ist ausdriicklich nicht der
Haushalt der Feuerwehr. Eine Nutzung der Mittel des Sonder-
vermbgens flr andere Zwecke als die Kameradschaftspflege oder
die Durchfiihrung von Feuerwehrveranstaltungen muss unterlassen
werden. Nicht zuldssig ist es beispielsweise, mit Geldern des Sonder-
vermdgens Fahrzeuge, Gerdte und Einrichtungen oder die person-
liche Schutzausriistung fir die Feuerwehrangehdrigen zu beschaf-
fen, die zur Erflllung der Aufgaben nach § 2 FwG benétigt werden,

Hintergrund

oder der Gemeinde Gelder fir deren Beschaffung zu Uberlassen.
Diese Beschaffungen sind ebenso liber den Gemeindehaus-
halt abzuwickeln wie alle Mainahmen der Feuerwehr im Rahmen
ihrer Aufgaben. Gleiches gilt fir Veranstaltungen, die der Aus- und
Fortbildung der Feuerwehrangehorigen dienen, Einsatz- bzw.
Ubungsdienst oder auch Haupt- bzw. Abteilungsversammlungen.

Die Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts

sind beim Sondervermogen nicht anzuwenden

§ 18 Absatz 1 Satz 2 FwG regelt, dass ,die Vorschriften tber die
Gemeindewirtschaft” nicht auf die Sondervermdgen anzuwen-
den sind. Das bedeutet, dass die umfassenden Regelungen des
Dritten Teils der Gemeindeordnung,Gemeindewirtschaft” fir das
Sondervermdgen nicht gelten, das sind insbesondere die Ge-
meindehaushaltsordnung, die Gemeindekassenverordnung und
die Gemeindeprifungsordnung. Die Regelungen Gber die Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungsfiihrung sowie (iber die Priifung
des Sondervermdgens werden deutlich einfacher und schlanker
in der Feuerwehrsatzung festgelegt.

Wer stellt den Wirtschaftsplan fiir

die Kameradschaftskassen auf?

Beim Sondervermdgen flr die Kameradschaftspflege missen nur
die Grundsatze einer ordnungsgemafien Wirtschaftspla-
nung sowie Kassen- und Rechnungsfiihrung beachtet wer-
den. § 18 Absatz 2 FwG schreibt hierflr vor, einen Wirtschaftsplan
aufzustellen, tber die Einnahmen und Ausgaben Rechnung zu le-
gen und eine ordnungsgemal3e Kassenfiihrung sicherzustellen. Das
Gesetz Uberldsst es nach § 18 Absatz 4 FwG allerdings weitgehend
der Gemeinde selbst, die Details in der Feuerwehrsatzung zu regeln.

Allein fiir den Wirtschaftsplan bestimmt das Gesetzin § 18 Ab-
satz 2 Nummer 1 Naheres selbst. Danach ist der Feuerwehraus-
schuss bzw. Abteilungsausschuss fir die Aufstellung des
Wirtschaftsplans zustandig. Er wird allerdings erst wirksam, wenn
ihm der Biirgermeister — oder ein durch ihn Befugter — zuge-
stimmt hat. Vorher darf der Wirtschaftsplan nicht vollzogen, also
umgesetzt werden.

Vor der Zustimmung zum Wirtschaftsplan prift der Birgermeis-
ter, ob der Wirtschaftsplan ordnungsgemal zustande gekom-
men ist und ob die fir den Inhalt des Wirtschaftsplans im Feuer-
wehrgesetz und in der Feuerwehrsatzung vorgeschriebenen
Regelungen beachtet worden sind.

S

< I’ Hinweis flr die Umsetzung siehe Seite 12.



Sonderkasse und Sonderrechnung: Was bedeutet das?

Die nach § 18 Absatz 2 Nummer 2 FwG einzurichtende Son-
derkasse wird unabhéngig von der Gemeindekasse gefihrt. In
der Regel wird sie durch einen von der Feuerwehr bestellten
Kassenverwalter und mit einem separaten Bankkonto ge-
fuhrt. Der Begriff Sonderkasse steht hier also flr ein eigenes Bank-
konto flr das Sondervermdgen fur die Kameradschaftspflege.

Der Begriff Sonderrechnung steht fir Buchhaltung. In der
Sonderrechnung werden die Verwendung der Mittel und da-
mit die Einhaltung der Festsetzungen des Wirtschaftsplans
nachgewiesen.

Die Details der Kassenfiihrung kdnnen bzw. sollen gemal3 § 18
Absatz 4 FwG in der Feuerwehrsatzung festgeschrieben werden.

S

( I) Hinweis flr die Umsetzung siehe Seite 10.

Wer entscheidet liber die Verwendung der

Mittel des Sondervermogens?

§ 18 Absatz 3 mit den Sdtzen 1 und 2 regelt die ,Bewirtschaftsbe-
fugnis” und grenzt die Befugnisse zwischen Feuerwehrausschuss
bzw. Abteilungsausschissen einerseits und den Feuerwehr- bzw.
Abteilungskommandanten andererseits ab. Was heif3t das?

Die Bewirtschaftsbefugnis definiert, ob und wie die Mittel, die
dem Sondervermogen nach dem Wirtschaftsplan zur Verfligung
stehen, verwendet werden dirfen. Der Feuerwehrkommandant
bzw. die Abteilungskommandanten kénnen die zur Ausfihrung,
also zur Umsetzung des Wirtschaftsplanes notwendigen recht-
lichen Verpflichtungen eingehen, also z. B. Waren einkaufen oder
Vertrdge mit Dritten abschliefen. Sie vertreten fiir das jeweilige
Sondervermdgen kraft Gesetzes den Blrgermeister.

Aber Vorsicht: Die Vertretungsbefugnis des Feuerwehr- bzw.
des Abteilungskommandanten erstreckt sich nur auf Maf3-
nahmen ,zur Ausfithrung des Wirtschaftsplans”, also
z.B. die Organisation, Vorbereitung und Durchfiihrung eines
Tages der offenen Tir oder eines Kameradschaftsabends. Fir
Einkdufe, Rechtsgeschéfte usw., die nicht im Wirtschaftsplan
beschrieben und genehmigt sind, haben sie keine Handlungs-
vollmacht! In diesen Fdllen haftet der Feuerwehr- bzw. Abtei-
lungskommandant wie der Vertreter ohne Vertretungsbefugnis
nach § 179 BGB, das bedeutet, dass er personlich zur Erflllung
oder zum Schadensersatz verpflichtet ist.

Zusammenfassung:

§ 18 FwG regelt nur das Wesentliche und steckt
den Rahmen fiir ergéanzende ortliche Regelun-
gen ab, die in der Satzung formuliert werden
missen, beispielsweise Gber den Inhalt und die
Ausflhrung des Wirtschaftsplans, die Fiihrung
und Beaufsichtigung der Sonderkasse und die
Fihrung der Sonderrechnung. Konkrete Vor-

schldge sowie ausflhrliche Erlduterungen ent-
halt das vom Gemeindetag in Zusammenarbeit
mit dem Innenministerium Baden-Wirttemberg
und dem Landesfeuerwehrverband Baden-
Wirttemberg erarbeitete und bereitgestellte
Muster einer Feuerwehrsatzung. Dazu lesen Sie
im folgenden Kapitel Naheres.

Die Satzung der Feuerwehr

Durch die Satzung das Sondervermdogen fiir
die Kameradschaftspflege bilden und die
Spielregeln der Kassenfiihrung vereinbaren

Musterformulierungen und Kommentare

fiir die einfache Umsetzung vor Ort

In der Feuerwehrsatzung sind vor allem der Aufbau und die
Gliederung (Anzahl der Einsatzabteilungen, Jugendfeuerwehr,
Altersabteilung, Musikabteilung) der Feuerwehr festzulegen.
Des Weiteren enthalt die Feuerwehrsatzung Regelungen tber
die Verwaltung” der Gemeindefeuerwehr (z.B. die Festlegung,
ob ein hauptamtlicher oder ehrenamtlicher Kommandant die
Feuerwehr leitet, und die Bestimmungen tber die Zusammen-
setzung der Organe der Feuerwehr sowie das Verfahren bei den
Wahlen nach § 10 Absétze 1 und 2 FwG). Ebenso gehoéren dazu
Bestimmungen Uber die Verwaltung der Feuerwehrfahrzeuge
und Feuerwehrgerate, aber auch Bestimmungen Uber die Ka-
meradschaftskasse (vgl. § 18 Absatz 4 FwG).

Achtung: Die Feuerwehrsatzung darf nicht den inhaltlichen
Regelungen des Feuerwehrgesetzes widersprechen! Das Feu-
erwehrgesetz geht als formelles Landesgesetz kommunalen
Satzungen vor! Die gemeindlichen Satzungen diirfen die Rege-

Hintergrund



lungen des Feuerwehrgesetzes wiederholen bzw. erganzen. So
wadre es beispielsweise unzuldssig, ein Sondervermdégen fir die
Altersabteilung zu bilden.

In der Feuerwehrsatzung kann beispielsweise die ortliche
Struktur der Feuerwehr, das Abhalten von Haupt- und Ab-
teilungsversammlungen, die Zusammensetzung der Gremien
wie z.B. der Feuerwehrausschuss und deren Wahlen geregelt
werden. Auch Festlegungen rund um das Sondervermdgen
fur die Kameradschaftskasse sind in der Feuerwehrsatzung
notwendig.

Konkrete Vorschldge sowie ausfiihrliche Erlduterungen enthalt
das vom Gemeindetag in Zusammenarbeit mit dem Innen-

ministerium Baden-Wirttemberg und dem Landesfeuerwehr-
verband Baden-Wirttemberg erarbeitete und bereitgestellte
Muster einer Feuerwehrsatzung (FwSAbt). Dort finden
sich im § 18 die im Folgenden abgedruckten Muster-Formu-
lierungen zum Sondervermogen fiir die Kameradschaftspflege
(Kameradschaftskasse) sowie an weiteren Stellen ergdnzende
wesentliche Regelungen zu diesem Themengebiet, die ent-
sprechend in die Feuerwehrsatzung lhrer Gemeinde ibernom-
men werden kénnen.

Zu beachten ist, dass es sich um ein Satzungsmuster handelt, d.h.
es handelt sich um einen Vorschlag, die Kommunen kénnen hier-
von bei Bedarf auch abweichen.

Auszug aus dem Muster einer Feuerwehrsatzung (§ 18 FwSAbt)

§ 18 Sondervermogen fiir die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskasse)

(1) Fr die Feuerwehr wird ein Sondervermégen fiir die Kame-
radschaftspflege und die Durchfiihrung von Veranstaltungen ge-
bildet.

(2) Das Sondervermdgen besteht aus

1. Zuwendungen der Gemeinde und Dritter,

2. Ertrdgen aus Veranstaltungen,

3. sonstigen Einnahmen,

4. mit Mitteln des Sondervermdgens erworbenen
Gegenstanden.

(3) Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung des Birger-

meisters einen Wirtschaftsplan auf, der alle im Haushaltsjahr zur
Erflllung der Aufgaben der Kameradschaftskasse voraussicht-
lich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben ent-
halt. Ausgaben kénnen flir gegenseitig oder einseitig deckungs-

fahig erklart werden. Uber- und auBerplanmaBige Ausgaben

kénnen zugelassen werden, wenn ihre Deckung gewahrleistet

ist. AuRerplanmafige Ausgaben bediirfen der Zustimmung des
Birgermeisters. Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in
kiinftigen Haushaltsjahren dirfen nur eingegangen werden,
wenn der Wirtschaftsplan dazu ermachtigt.

Die Satzung der Feuerwehr

(4) Uber die Verwendung der Mittel beschliet der Feuerwehr-
ausschuss. Der Feuerwehrausschuss kann den Feuerwehrkom-
mandanten ermdchtigen, Uber die Verwendung der Mittel bis
zu einer bestimmten Hohe oder flir einen festgelegten Zweck
zu entscheiden. Der Feuerwehrkommandant vertritt bei Aus-
fuhrung des Wirtschaftsplans den Blrgermeister.

(5) Die fur das Sondervermégen eingerichtete Sonderkasse
(Kameradschaftskasse) ist jahrlich mindestens einmal von zwei
Rechnungspriifern, die von der Hauptversammlung auf finf
Jahre bestellt werden, zu priifen. Der Rechnungsabschluss ist
dem Blrgermeister vorzulegen.

(6) Fur die Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr und
die Jugendfeuerwehr werden ebenfalls Sondervermégen im
Sinne des Absatzes 1 gebildet. Die Absdtze 1 bis 5 gelten ent-
sprechend; an die Stelle des Feuerwehrkommandanten, des
Feuerwehrausschusses und der Hauptversammlung treten der
Abteilungskommandant, der Abteilungsausschuss und die Ab-
teilungsversammiung.



Das Sondervermdgen wird durch Satzung gebildet!

§ 18 Absatz 1 Satz 1 FwG erméchtigt die Gemeinden dazu, durch
Satzung ein Sondervermégen fir die Kameradschaftspflege und
die Durchfiihrung von Veranstaltungen zu bilden. Das bedeutet:
Nur durch den Beschluss einer Satzung kann die Kameradschafts-
kasse als offentliche Kasse der Gemeinde unter weitgehend
autonomer Regie durch die Gemeindefeuerwehr geflihrt sowie
die damit verbundenen Mdglichkeiten, Uberschiisse aus Ver-
anstaltungen steuerlich begiinstigt zu behandeln, genutzt wer-
den. Sofern also in Ihrer Gemeinde noch keine Feuerwehr-
satzung existieren sollte oder darin keine Regelungen
zum Sondervermogen fiir die Kameradschaftspflege
enthalten sind, miissen Sie dringend aktiv werden und
den Gemeinderat auffordern, eine Satzung zu erlassen bzw. darin
konkrete Regelungen zur Kameradschaftskasse zu etablieren.

J Hinweis fiir die Abstimmungspunkte mit der Gemeinde
Die Feuerwehrsatzung muss durch den Gemeinderat be-
schlossen und anschliefend verdffentlicht werden. Die Feu-
erwehren kénnen jedoch selbstverstandlich an den Inhalten
ihrer Feuerwehrsatzung mitarbeiten (§ 10 Absatz 4 Satz 2
FwG) und diese mitgestalten.

Sie konnen sich bei der Aufstellung oder Uberarbeitung Ihrer
Feuerwehrsatzung am Muster einer Feuerwehrsatzung orien-
tieren.

https://www.fwvbw.de/fileadmin/Downloads/
Aktuelles/2021/Feuerwehrabteilungssatzung_
Feuerwehrsatzung_2021.pdf

Welche Passagen sollten in der Feuerwehrsatzung an die lokalen
Belange angepasst werden?

Fiir welche Abteilungen/ Bereiche der Feuerwehr

konnen Sondervermdgen eingerichtet werden?
Sondervermégen flr die Kameradschaftspflege und die Durch-
fihrung von Veranstaltungen konnen eingerichtet werden fir

- die Gemeindefeuerwehr

- sowie zusatzlich flr jede einzelne Einsatzabteilung und

« fir die Jugendfeuerwehr.

d

S

Hinweise fiir die Umsetzung durch die Feuerwehr
Beispiel fiir eine Feuerwehr mit funf Abteilungen, einer Ju-
gendfeuerwehr, einer Altersabteilung sowie einem Fanfaren-
zug. Bei dieser Feuerwehr kdnnen durch Satzung bis zu sie-
ben Kameradschaftskassen eingerichtet werden:

- Kameradschaftskasse Gemeindefeuerwehr
- Kameradschaftskasse Abteilung 1

- Kameradschaftskasse Abteilung 2

- Kameradschaftskasse Abteilung 3

- Kameradschaftskasse Abteilung 4

- Kameradschaftskasse Abteilung 5

- Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr

In der Satzung muss diese Feuerwehr
die folgenden Anpassungen vornehmen:

Absatz 1: Fir die Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr wird
jeweils ein Sondervermdgen fur die Kamerad-
schaftspflege und die Durchfiihrung von Veranstal-
tungen gebildet.

Absatz 3: Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung
des Burgermeisters jeweils einen Wirtschaftsplan
fur das Sondervermdgen der Feuerwehr bzw. flr
das Sondervermogen der Jugendfeuerwehr auf,
deralle (..)

Absatz 5: Die fur das Sondervermdégen der Feuerwehr bzw.
Jugendfeuerwehr jeweils eingerichteten Sonder-
kassen (Kameradschaftskassen) sind (...)

Absatz 6: Fir die funf Einsatzabteilungen der Freiwilligen
Feuerwehr werden ebenfalls Sondervermdgen (...)

Ubrigens: Fir den Fanfarenzug und die Altersabteilung unse-
rer Muster-Feuerwehr kann kein eigenes Sondervermogen

d

gegriindet werden!

Anzahl der Rechnungspriifer festlegen

In der Feuerwehrsatzung wird im § 18 Absatz 5 festgelegt, durch
wie viele Rechnungsprifer — oft auch als Kassenprifer bezeich-
net — die Kameradschaftskasse zu priifen ist.

S

Hinweise fiir die Umsetzung durch die Feuerwehr
Vorgeschrieben sind in § 18 Absatz 5 FwSAbt mindestens
zwei Rechnungsprifer. In vielen Feuerwehren werden in-
zwischen sogar drei Rechnungsprifer durch die Hauptver-
sammlung bestellt, um im Verhinderungsfall eines Rech-
nungsprifers handlungsfahig zu bleiben. Erganzend wird
in diesen Fdllen durch die Feuerwehrsatzung geregelt, dass
mindestens zwei der drei Rechnungsprifer an den Prifun-

gen teilzunehmen haben.

Die Satzung der Feuerwehr



Auszug aus dem Muster einer Feuerwehrsatzung (Fortsetzung/ §8 13 bis 16 FwSAbt)

§ 13 Schriftfiihrer, Kassenverwalter, Pressesprecher,
Geratewart

(1) Der Schriftfiihrer, der Kassenverwalter und der Presse-
sprecher werden vom Feuerwehrausschuss auf fiinf Jahre ge-
wahlt. (...)

(3) Der Kassenverwalter hat die Kameradschaftskasse (§ 18) zu
verwalten und samtliche Einnahmen und Ausgaben nach der
Ordnung des Wirtschaftsplans zu verbuchen. Zahlungen darf er
nur aufgrund von Belegen und schriftlichen Anweisungen des
Feuerwehrkommandanten annehmen und leisten.

Die Gegenstdande des Sondervermdogens sind ab einem Wert
von 500 € in einem Bestandsverzeichnis nachzuweisen.

§ 14 Feuerwehrausschuss, Abteilungsausschiisse

(1) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Feuerwehrkom-
mandanten als dem Vorsitzenden und aus ... auf fiinf Jahre in
der Hauptversammlung gewdhlten Mitgliedern der Einsatzab-
teilungen der Freiwilligen Feuerwehr.

(2) Dem Feuerwehrausschuss gehdren als Mitglied aulSerdem
an (...) der Kassenverwalter

Welche weiteren Sachverhalte rund um die
Kameradschaftskasse konnen bzw.

miissen durch die Satzung definiert werden?

In den Paragrafen 13 bis 16 FwSAbt finden sich Formulie-
rungen rund um die Wahl eines Kassenverwalters, die Fest-
legung, in welchen Gremien dieser Kassenverwalter Mit-
glied ist, und zu seinen Aufgaben.

S
y Hinweise fiir die Umsetzung durch die Feuerwehr
Auch diese Paragrafen der FwSAbt kdnnen auf die lo-
kalen Belange hin angepasst werden. In § 13 Absatz 3
kann beispielsweise geregelt werden, ab welchem Wert
Gegenstande des Sondervermdgens in einer Bestands-
liste nachzuweisen sind.

Die Satzung der Feuerwehr

(9) Bei den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr wer-
den Abteilungsausschisse gebildet. Sie bestehen aus dem Ab-
teilungskommandanten als den Vorsitzenden und bei der - Ein-
satzabteilungin ... aus ... gewdhlten Mitgliedern,

Die Mitglieder werden in der Abteilungsversammlung fiir die
Dauer von funf Jahren gewdhlt.

Den Abteilungsausschissen gehoren als Mitglied aulSerdem
(...) und der Kassenverwalter an.

§ 15 Ausschiisse bei den Altersabteilungen,
der Jugendfeuerwehr und den Musikabteilungen (...)

(2) Den Ausschiissen gehoren als Mitglied aulSerdem der Stell-
vertreter des Leiters der Abteilung, der Schriftfihrer, und der
Kassenverwalter an.

§ 16 Hauptversammlung und Abteilungsversammlungen

(2) In der Hauptversammlung hat der Feuerwehrkommandant
einen Bericht Uber das vergangene Jahr und der Kassenver-
walter einen Bericht liber den Rechnungsabschluss
des Sondervermaogens fiir die Kameradschaftspflege (§ 18)
zu erstatten. Die Hauptversammlung beschliet Giber den Rech-
nungsabschluss.

« Die Kameradschaftskasse ist Sondervermogen
der Gemeinde.

» Mittel der Kameradschaftskasse konnen fiir die Kame-
radschaftspflege und Veranstaltungen genutzt werden.

+ Sondervermagen konnen fiir die Gemeindefeuerwehr,
jede Einsatzabteilung sowie die Jugendfeuerwehr ge-
bildet werden - nicht fiir Altersabteilungen und Musik-
ziige.

« Sondervermogen wird durch Feuerwehrsatzung gebildet.

» Gemeindewirtschaftsrecht gilt nicht.

» Gemeinde ist Veranstalter von Veranstaltungen, die
iiber die Kameradschaftskasse abgewickelt werden.

» Der Feuerwehrausschuss entscheidet iiber Verwen-
dung der Mittel und stellt einen Wirtschaftsplan auf;
diesen Wirtschaftsplan genehmigt der Biirgermeister.

« Der Kommandant ist beziiglich der Ausfiihrung des
Wirschaftsplans vertretungsberechtigt.




Die Kameradschaftskasse fiihren

Schritt fiir Schritt: Wie fiihre ich eine Kameradschaftskasse als Sondervermogen fiir die

Kameradschaftspflege?

Fir die Kameradschaftskasse als Sondervermégen fiir die Kame-
radschaftspflege gelten nur wenige Spielregeln; diese missen
jedoch sorgféltig und gewissenhaft eingehalten werden. Was
ist konkret und durch wen zu tun? Das beschreiben wir Ihnen
Schritt-fur-Schritt auf den folgenden Seiten.

Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung

des Biirgermeisters einen Wirtschaftsplan auf

Es ist die Aufgabe des Feuerwehrausschusses bzw. Abteilungs-
ausschusses rechtzeitig, also vor Beginn des jeweiligen Wirt-
schaftsjahres, einen Wirtschaftsplan aufzustellen und zu be-
schlieBen — und zwar fr jede einzelne Kameradschaftskasse.

Welche Positionen beinhaltet der Wirtschaftsplan?

Auf der Einnahmenseite:

Zuwendung der Gemeinde, Zuwendungen Dritter (Spenden,
Sponsorengelder), Ertrage aus Bewirtungen bei Festen, beim
Tag der offenen Tir usw., Einnahmen durch Verkaufe (Festschrif-
ten usw.), Einnahmen aus anderen Aktivitdten (z.B. Christbaum-
sammlungen, Altpapiersammlungen). Bei Veranstaltungen sind
die im Wirtschaftsplan aufgefiihrten Einnahmen und Ausgaben
jeweils brutto (also inklusive Mehrwert-/ Umsatzsteuer) zu ver-
anschlagen.

Kurz gesagt: Alle Einnahmen fiir die Kameradschaftspflege
und fiir die Durchfithrung von Veranstaltungen.

Auf der Ausgabenseite:

Aufwendungen fir kameradschaftliche Zwecke (Ausflug, Kame-
radschaftsabende, Wanderungen usw.), Spenden, Ausgaben fr
Kdufe, die Uber die Kameradschaftskasse finanziert werden, Auf-
wendungen fir Veranstaltungen usw.

Kurz gesagt: Alle Ausgaben fiir die Kameradschaftspflege
und fiir die Durchfiihrung von Veranstaltungen.

d

Hinweise fiir die Umsetzung durch die Feuerwehr

Die einzelnen Positionen im Wirtschaftsplan 0 — 4 auf der
Einnahmenseite und 5 — 9 auf der Ausgabenseite kdnnen
beliebig bezeichnet werden. Das auf Seite 13 abgebildete
Muster ist ein in der Praxis bewahrter Vorschlag. Natrlich
kann die Gemeinde festlegen, wie der Wirtschaftsplan aus-
sehen bzw. erstellt werden soll. Es wird empfohlen, bei den
Veranstaltungen jede einzelne Veranstaltung separat zu be-
zeichnen und dabei die Einnahmen und Ausgaben sorgfal-
tig zu ermitteln, zu kalkulieren bzw. zu schatzen.

Grundsétzlich gilt bei der Aufstellung eines Wirtschaftspla-
nes immer: Die Hohe der Einnahmen eher zuriickhaltend
ansetzen und die Hohe der Ausgaben eher grofziigig fest-
legen. Dadurch bekommt man finanzielle Sicherheit.

« Fiir jedes Sondervermdgen ist vom Feuerwehraus-
schuss bzw. Abteilungsausschuss jahrlich ein Wirt-
schaftsplan aufzustellen.

« Der Wirtschaftsplan muss in Einnahmen und Aus-
gaben ausgeglichen sein.

«Vorlage an den Biirgermeister; mit Zustimmung
des Biirgermeisters wird der Wirtschaftsplan ver-
bindlich und kann vollzogen (=umgesetzt) werden.

Die Kameradschaftskasse fiihren



Muster eines Wirtschaftsplanes

0 Zuwendungen 5.000,00 | Kameradschafts- 5.1 Spenden 100,00 | Paulinchene.V.
durch Stadt kassenbeitrage
1.1 Spenden 1.000,00 52 | Veranstaltungen nur 6ffentliche
12 | Veranstaltungen nur 6ffentliche a) Tag der Feuerwehr 7.500,00
a) Tag der Feuerwehr 10.000,00 b) Hocketse L0
b) Hocketse 200000 ) Verkauf Festschrift 0,00
¢) Verkauf Festschrift 500,00 d) Christbaumsammiung 100,00 Vesper
d) Christbaumsammlung 800,00 | je Baum 2,00 Euro €) Altpapiersammiung 20000 1 Aufwand fir Fahrzeuge
e) Altpapiersammlung 2.000,00 | nach Gewicht 6.1 MafBnahmen der 6.000,00 | Ausflug, Kameradschafts-
Kameradschaftspflege abend, Wanderung
2 sonstige Einnahmen 200,00 | u.a.Zinsen, Ersatze
6.2 | Ehrungen, Geschenke 0,00 | u.a. Hochzeit, Geburts-
3 Rucklagenentnahme 0,00 tage, Geburten
4 Fehlbetrag/Verlust 0,00 | Abzudecken Gber den 7 Investitionen und Sonderausgaben 500,00 | u.a. Geschirr fir die Kiiche
Bestand der Ricklage
8 Rucklagenzufiihrung 3.100,00 | im Plan errechneter
Uberschuss
9 Uberschuss/Gewinn 3.000,00 | Weitergabe an
die Riicklage
Summe Einnahmen 21.500,00 Summe Ausgaben 21.500,00
Besonderheiten: Besonderheiten:

Aufgestellt am:

Beschlossen, Ausschusssitzung am:

Kommandant/Kassenverwalter

Kommandant

Ubergeben am:

Birgermeister/Kammerer

Hinweis: nur der rot gekennzeichnete Teil wird steuerlich beurteilt.

Feuerwehren mit Abteilungen, die nicht zum Sondervermdgen gehoren, konnen innerhalb des Wirtschaftsplans zusatzlich diese ,Unterkonten” integrieren:

5 Fanfarenzug 10 Fanfarenzug
Zuweisungen 500,00 | von der Gemeinde kameradschaftliche Zwecke 800,00 | von der Gemeinde
Spenden 250,00 Auftritte 500,00
Einnahmen aus Auftritten 1.000,00 Geschenke 250,00
sonstige Einnahmen 250,00 Zwischensumme 1.550,00
Zwischensumme 2.000,00
6 Altersabteilung i Altersabteilung
Zuweisungen 250,00 | von der Gemeinde Ausflug, Besichtigung 800,00 | von der Gemeinde
Spenden 100,00 Spenden 150,00
sonstige Einnahmen 550,00 | Eigenanteil Ausflug Geschenke 0,00
Zwischensumme 900,00 Zwischensumme 950,00
Fehlbetrag Fanfarenzug 0,00 Uberschuss Fanfarenzug 450,00
Fehlbetrag Altersabteilung 50,00 Uberschuss Altersabteilung 0,00
Summe Einnahmen 2.950,00 Summe Ausgaben 2.950,00

Auch im Jahresabschluss ist diese Einteilung zu integrieren.
Dieser Teil des Wirtschaftsplans wird nicht durch den Birgermeister gepriift. Mégliche steuerliche Verpflichtungen sind nicht durch die Gemeinde zu priifen

Die Kameradschaftskasse fiihren



C.’ Hinweis fiir die Abstimmungspunkte mit der Gemeinde
Die Gemeinde muss besonders die Einnahmen und Aus-
gaben von Veranstaltungen im Wirtschaftsplan kennen, um
prifen zu kénnen, ob maglicherweise Steuerpflicht entsteht.
Bei Veranstaltungen, bei denen ein grofler Umsatz zu erwar-
ten ist, sollte schon im Vorfeld der Planung mit der Gemeinde
bzw. mit deren Steuerberater Giber Gestaltungsmaoglichkeiten
zur Vermeidung oder Reduzierung einer moglichen Steuer-
pflicht geredet werden.

Aber erst spater mit dem Jahresabschluss kann dann beurteilt
werden, ob und fUr welche Steuerart eine Steuererkldrung er-
stellt werden muss. Erst mit dieser Steuererkldrung, welche
die Gemeinde erledigen muss, ergeben sich moglicherweise
7u bezahlende Steuern. Anders bei der Umsatzsteuer. Hier
sind regelmdlSig unterjdhrig Voranmeldungen abzugeben.
Weitere Erlduterungen siehe ab Seite 24.

Der Wirtschaftsplan muss in Einnahmen

und Ausgaben ausgeglichen sein.

Die Zahlen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite sind durch
kurze Texte erldutert. Ergibt sich eine Differenz, wenn man die
Summe der Einnahmen mit der Summe der Ausgaben des Wirt-
schaftsplanes vergleicht? Das darf nicht sein! Denn der Wirt-
schaftsplan muss in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen
sein. Wie kann man das erreichen?

Sind die Ausgaben hoher als die Einnahmen, dann tragen Sie bei
Ziffer 4 den Differenzbetrag ein. Er bedeutet — vorldufig — einen
Fehlbetrag oder Verlust, der aus den Ruiicklagen ausgeglichen
werden misste.

Sind die Einnahmen héher als die Ausgaben, dann tragen Sie bei
Ziffer 9 den Differenzbetrag ein. Er bedeutet — vorlaufig — einen
Uberschuss oder Gewinn, der Ihre bestehenden Riicklagen erho-
hen wirde. Damit sind beide Seiten, also Einnahmen und Aus-
gaben ausgeglichen.

Von jedem durch den Feuerwehrausschuss aufgestellten
Wirtschaftsplan erhélt der Biirgermeister eine Mehrferti-
gung.

Warum? Mit der Zustimmung des Blrgermeisters zum aufge-
stellten Wirtschaftsplan wird seine OrdnungsmaRigkeit, auch
im Hinblick auf die steuerlichen Vorschriften und bezliglich der
wirtschaftlichen Verwendung der Mittel Gberprift. Der Birger-
meister kann dem Wirtschaftsplan zustimmen oder die Zustim-
mung verweigern. Er kann ihn nicht selbst inhaltlich andern.
Wenn er nicht zustimmt, dann geht der Wirtschaftsplan zurtick
an den Feuerwehrausschuss zur erneuten Beratung und Be-
schlussfassung.

Ausfiihrung des Wirtschaftsplans

Der durch den Feuerwehrausschuss aufgestellte und durch den
Burgermeister genehmigte Wirtschaftsplan kann nun ausge-
fuhrt, d.h. umgesetzt werden. Die im Wirtschaftsplan aufgefthr-
ten Mittel durfen also fur die im Wirtschaftsplan aufgefihrten
Malnahmen verwendet werden. Es besteht jedoch keine Ver-
pflichtung, die im Wirtschaftsplan eingestellten Mittel tatsachlich
auszugeben.

Der Feuerwehrausschuss bzw. Abteilungsausschuss entscheidet,
ob eine im Wirtschaftsplan vorgesehene MaRnahme tatséachlich
umgesetzt wird und wofir bzw. wie viel von den im Wirtschafts-
plan bei den einzelnen Ausgabetiteln ausgewiesenen Mitteln
auszugeben sind. Er entscheidet z.B. darliber, welcher Betrag fir
ein Feuerwehrfest oder den Jahresausflug zur Verfigung gestellt
wird.

Die zur Vollziehung dieser Entscheidungen erforderlichen rechts-
geschéftlichen Willenserklarungen (z.B. Abschluss eines Kaufver-
trags, Buchung eines Ausflugsbusses) gibt der Kommandant ab.
Er handelt hierbei in Vertretung des Blirgermeisters.

Zeigt sich im Laufe des Wirtschaftsjahres, dass der Wirtschafts-
plan gedndert werden muss, ist auch hierzu die Zustimmung des
Burgermeisters erforderlich. Hier ist rechtzeitig das Gesprach zu
suchen und damit die Zustimmung einzuholen. Wird der Wirt-
schaftsplan nicht eingehalten, verletzt der jeweils handelnde
Feuerwehrangehorige seine Pflichten. Das kann dazu fihren,
dass er Ausgaben flr nicht durch den Wirtschaftsplan abgedeck-
te MaRnahmen privat bezahlen muss!

« Zustandig ist Ausschuss
« Erméachtigung fiir Kommandant
« Ausfiihrung durch Kommandant;
er handelt in Vertretung des Biirgermeisters

(Anderungen rechtzeitig mit Biirgermeister
besprechen)

« Wird eine Veranstaltung liber Sondervermdgen
abgewickelt, ist die Gemeinde Veranstalter

Die Kameradschaftskasse fiihren



Muster eines Jahresabschlusses

0 Zuwendungen 5.000,00 | Kameradschafts- 5.1 Spenden 100,00 | Paulinchene.V.
durch Stadt kassenbeitrage
1.1 Spenden 1.000,00 52 | Veranstaltungen nur 6ffentliche
1.2 | Veranstaltungen nur 6ffentliche a) Tag der Feuerwehr 9.900,00
a) Tag der Feuerwehr 11.900,00 b) Hocketse 2.000,00
b) Hocketse 320000 ¢) Verkauf Festschrift 750,00 | pauschal
c) Verkauf Festschrift 1.550,00 d) Christbaumsammlung 90,00
d) Christbaumsammlung 900,00 e) Altpapiersammlung - | ausgefallen
e) Altpapiersammlung - 6.1 MafBnahmen der 5.660,00 | Ausflug 5200,00 €
Kameradschaftspflege Maiwanderung 460,00 €
2 sonstige Einnahmen 80,00 | u.a.Zinsen, Ersdtze
6.2 Ehrungen, Geschenke 350,00 | Geschenke
3 Rucklagenentnahme 0,00
7 Investitionen und Sonderausgaben 800,00 | Geschirrspiilmaschine neu
4 Fehlbetrag/Verlust 0,00 | Abzudecken Gber den
Bestand der Riicklage 8 Riicklagenzufiihrung Gewinn Ifd. Jahr
9 Uberschuss/Gewinn 3.980,00 | Weitergabe an
die Riicklage
Summe Einnahmen 23.630,00 Summe Ausgaben 23.630,00
Besonderheiten: Besonderheiten:

Aufgestellt am:

Beschlossen, Hauptversammlung am:

Ubergeben am:

Kommandant/Kassenverwalter Kommandant

Zur Erliuterung : Uberschuss =Nr.0+ 1.1+ 1.2 +2-5.1-5.2-6.1-6.2-7 =

Angeschaffte Gegenstande, die aus der Kameradschaftskasse
finanziert werden (zB. ein Satz T-Shirts, Kihlschrank, Laptop
usw.) sind in ein Bestandsverzeichnis einzutragen. Dies dient
dem Nachweis der verantwortungsvollen Verwendung der Mit-
tel. Mit der Kommune ist festzulegen, ab welchem Wert der Be-
stand geflihrt werden soll. Die Abschreibungen (AfA) und die

Beispiel eines Bestandsverzeichnisses

Gegenstand Wert
Brutto €

Datum der
Anschaffung

o | wewwe |

04.05. Radio

Die Kameradschaftskasse fiihren

15.11.2021 Kiihlschrank - Kiiche FwWH _

Stand: 31.12.2022

Unterschrift Kassenverwalter

Burgermeister/Kdmmerer

Hinweis: nur der rot gekennzeichnete Teil wird steuerlich beurteilt.

9

Kapitalverzinsung werden von der Gemeinde im Anlagenver-
mdgen abgewickelt. Erfahrungen der Feuerwehr zeigen aber:
Jede Anschaffung ist moglicherweise von Bedeutung. Es sollte
nicht nur der Wert entscheidend sein. Die Feuerwehr sollte einen
Uberblick haben, denn sie betreut, nutzt und verwaltet die Ver-
mdgensgegenstande.

Aufbewahrungsort

Hinweise fiir die
Umsetzung durch
die Feuerwehr

Bei der jahrlichen
Aktualisierung sind
abgdngige Gegen-
stande zu streichen.




Auch das Vermdgen der Kameradschaftskasse muss aufbereitet und mit dem Jahresabschluss bereitgestellt werden.

Muster fiir die Darstellung des Vermogens

JAHRESABSCHLUSS 20xx der Kameradschaftskasse/Feuerwehrkasse - Vermogensiibersicht

KASSENSTAND - Bankkonten und Barkasse € || RUCKLAGENBESTAND €
Am Ende des Vorjahres = Anfangsstand laufendes Jahr: 01.01.20xx 11500,00 | | Am Ende des Vorjahres = Anfangsstand laufendes Jahr: 01.01.20xx 32000
Ergebnis laufendes Jahr 20xx (siehe Jahresabschluss): Ergebnis laufendes Jahr 20xx (siehe Jahresabschluss):
Nr.9 Gewinn/Uberschuss (Verbesserung +) +3980,00 || Nr.9 Gewinn/Uberschuss (Zufuhrung +) +0,00
Nr. 4 Verlust/Fehlbetrag (Verschlechterung -) -0,00 [| Nr.4 Verlust/Fehlbetrag (Entnahme -) -0,00
Am Ende des laufenden Jahres (Summe 1):31.12.20xx 15.480,00 | [ Am Ende des laufenden Jahres (Summe 2): 31.12.20xx 32.000,00
davon davon
Girokonto Volksbank 7800,00 || Festgeldanlage Volksbank 20.000,00
Girokonto Kreissparkasse 5200,00 || Tagesgeld 12.000,00
Bargeld 2480,00 || Sparbuch 0,00
(Kontroll-) Summe 15.480,00 || (Kontroll-) Summe 32.000,00
SUMME SONDERVERMOGEN (1) + (2) I 47.480,00 €
Datum, gepriift am: Datum, gepriift am: Beschluss in der Versammlungam:
Kassenverwalter Kdt./Abt. Kommandant Kassenprufer 1 Kassenprifer 2 Kdt./Abt Kommandant
Lesehilfe:

Das Vermdgen der Feuerwehr oder der einzelnen Abteilungen oder der Jugendfeuerwehr zeigt sich hier. Es wird nur das
Geldvermégen dargestellt. Auf der linken Hdlfte wird quasi das Ergebnis des laufenden Jahres (siehe Vordruck Jahresab-
schluss) dem Geldbestand zugezdhlt, der am Anfang des Jahres vorhanden war (stimmt mit dem Abschluss des Vorjahres
liberein). Die Zahl in Ziff. 4 wird abgezogen oder die Zahl in Ziff. 9 wird dazugezéihlt. Die Summe gibt dann den Kassenstand
am Ende des laufenden Jahres wieder. Diese Zahl ist dann im Folgejahr Anfangsbestand.

Auf der rechten Hdilfte sehen wir das Vermégen in Form des ,Riicklagenbestand’. Auch hier ist der Anfangsbestand gleich
mit dem Endstand des Vorjahres. Die Gesamtsumme aus Kassenbestand und evtl. Geldanlagen (Festgeld, Tagesgeld, Spar-
buch usw.) werden zusammengezdhlt. Dies ist dann das Ergebnis oder der Stand des Vermégens der Kameradschaftskasse
am Jahresende.

Merke: Diese Darstellung hat mit dem Thema Steuern nichts zu tun. Es gehort einfach zur korrekten Kassenfiihrung.
Egal wie hoch das Vermdgen ist - dieses Geld gehort der Feuerwehr und ist ausschlieBlich fiir MaBnahmen der
Kameradschaftspflege und fiir Veranstaltungen der Feuerwehr zu verwenden. Daneben gibt es auch steuerliche
Aufzeichnungspflichten, die die Gemeinde als Steuerschuldnerin zu beachten hat (z.B. § 22 UStG).

m Die Kameradschaftskasse fiihren



Jedes Sondervermdgen braucht eine Sonderkasse
Jede Feuerwehr bzw. Abteilung braucht fir ihre jeweilige Ka-
meradschaftskasse eine Bankverbindung d.h. ein Girokonto.
Nachdem die Feuerwehr keine eigene Rechtspersonlichkeit hat,
ist eine Kontoerdffnung nur durch die Gemeinde maglich. Dies
gilt zum Beispiel fir Girokonten zur Abwicklung von Ein- und
Auszahlungen und evtl. auch fir Festgeldkonten, Sparbiicher
oder auch Tagesgeldkonten. Die drei letztgenannten Konten-
arten bringen in normalen Zeiten auch Zinsen. Ein guter Kassen-
verwalter weild das.
J
(f Hinweise fiir die Umsetzung durch die Feuerwehr

Die Gemeinde richtet bei einer Bank ihrer Wahl fir jede Feu-
erwehrkasse ein separates Girokonto auf den Namen und
die Verfligungsgewalt der Feuerwehr X Hauptkasse und/
oder der Feuerwehr X fur die Abteilung Y. Dazu bedarf es
der Unterschrift der Gemeinde. Zugangs- und verfligungs-
berechtigt sind der Kommandant und der Kassenverwalter
— nicht die Gemeinde. Es ist ein Konto der Kameradschafts-
kasse der Feuerwehr und nicht der Gemeinde.

Das gilt auch fir die Kasse der Jugendfeuerwehr. Hier ist
neben dem Kassenverwalter der Jugendfeuerwehrwart mit
verantwortlich.

Jede Sonderkasse braucht einen Kassenverwalter

Jede Sonderkasse bzw. Kameradschaftskasse hat einen sepa-
raten Kassenverwalter (siehe Regelungen in der Feuerwehrsat-
zung). Da der Feuerwehrausschuss den Wirtschaftsplan aufstellt
und die Sonderkasse einrichtet, sollte er auch den Kassenverwal-
ter bestellen dirfen. Da der Ausschuss ein Gremium ist, ist der
Kassenverwalter zu wahlen, bei nur einem Kandidaten gentigt
eine Abstimmung. Auch die Dauer der Amtszeit sollte durch Sat-
zung geregelt werden — in Anlehnung an die des Feuerwehraus-
schusses auf finf Jahre. Bei der Auswahl des Kassenverwalters
ist zu beachten, dass der Umgang mit Geld ein hohes Mal3 an
Zuverldssigkeit voraussetzt. Der Kassenverwalter muss nicht not-
wendigerweise Mitglied der Feuerwehr sein.

Natirlich kann ein Kassenverwalter auch in Personalunion tétig
sein. Zum Beispiel: der Kassenverwalter fr die Kasse der Gesamt-
wehr kann auch gleichzeitig Kassenverwalter flr eine Abteilungs-
kasse oder fir die Jugendfeuerwehrkasse sein. Der Kassenverwal-
ter tétigt alle Bankgeschéfte, hat evtl. eine Bankkundenkarte, den
Online-Zugang zu den Konten und auch zu den Kontoausztgen.

Die Kameradschaftskasse fiihren

« Kassenverwalter auf fiinf Jahre vom
Ausschuss zu wahlen

« Verwaltung der Kasse, Einnahmen
und Ausgaben buchen, Abschluss

« Zahlungen nur mit Belegen und schriftlicher
Anweisung des Kommandanten

» Bestandsverzeichnis liber Anschaffungen

« Verfiigungsberechtigung Bankkonto

Der Kassenverwalter wickelt liber die

Sonderkasse den Zahlungsverkehr ab

Der Kassenverwalter wickelt Gber die Sonderkasse den Zahlungs-
verkehr ab und fihrt hierliber Nachweis durch Buchfiihrung. Die
Sonderkasse muss die ihr obliegenden Kassengeschdfte — Ein-
nahmen annehmen, Ausgaben leisten, Buchungen vornehmen —
selbststandig erledigen kdnnen. Evtl. fordern die Banken z.B. beim
Onlinebanking zusatzliche Formerfordernisse. Fiir den Zahlungs-
verkehr hat sich der Kassenverwalter schriftliche oder elektronische
Anordnungen des Feuerwehrkommandanten zu besorgen — das
gilt Ubrigens flr Auszahlungen ebenso wie fiir Geldeinnahmen.
Rechnungen oder andere Unterlagen mit Angaben des Zahlungs-
grunds bilden die Belege. Zahlungsanordnung und Vollzug (Uber-
weisung) drfen nicht von ein und derselben Person wahrgenom-
men werden. Die Trennung von Anordnung und Vollzug dient dem
Schutz gegen Veruntreuung. Bis zu welcher Hohe Belege allein
vom Kommandanten/Abteilungskommandanten abzuzeichnen
sind, sollte festgelegt und in einer Kassenordnung fixiert werden.

Wichtig: Rechnungen miissen auf das Sondervermdgen

der Stadt/ Gemeinde ausgestellt und diesem eindeutig zu-

ordenbar sein.

Welche Inhalte hat eine korrekte Rechnung?

- Vollstandiger Name und Anschrift des Rechnungsstellers

- Steuernummer oder Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer des
Rechnungsstellers

«Vollstdndiger Name und Anschrift des Rechnungsempfdangers
(Sondervermogen der Gemeinde x, Freiwillige Feuerwehr x,
Stral3e, Plz und Ort)

« Ausstellungsdatum

« Rechnungsnummer/ Buchungszeichen

- Menge und Art der gelieferten Gegensténde
bzw. Umfang und Art der Leistungen

« Angabe des Liefer- und Leistungszeitpunkts

« Zahlungszeitpunkt

- Bankverbindung

- Im Voraus vereinbarte Skonti, Rabatte etc.

- Entgelt und Steuerbetrag sowie Umsatzsteuerprozentsatz
bzw. Umsatzsteuerbefreiung



Der Kassenverwalter hat tber die Einnahmen und Ausgaben
Buch zu fihren und damit nachzuweisen, wie die Mittel verwen-
det wurden. Es reicht eine vereinfachte Form der Buchfiihrung.
Sie erfasst die Einnahmen und Ausgaben in einem Kassenbuch
oder in einer Einnahmen- und Ausgabenliste entsprechend der
sachlichen Gliederung des Wirtschaftsplans.

Fir jede Einnahme oder Ausgabe muss jeweils ein Beleg vorhan-
den sein — entsprechend dem Grundsatz ,keine Buchung ohne
Beleg”! Jeder Beleg sollte die Bestatigung tber die sachliche Rich-
tigkeit der Einnahme oder Ausgabe sowie die Annahme- oder
Zahlungsanordnung (des Kommandanten) enthalten. Die Belege
sind zu nummerieren. Das Kassenbuch kann auch eine Einnah-
men- und Ausgabenliste sein. Damit gewdhrleistet man das ,Vier
Augen Prinzip” Alle Buchungen sind so festzuhalten, dass
nach Priifung keine Veranderungen mehr moglich sind.

Der Kassenverwalter wird bei seiner Tatigkeit vom Feuerwehr-
kommandanten beaufsichtigt. Zudem kann sich der Birgermeis-
ter jederzeit Uber die Kassenlage umfassend unterrichten lassen
und Kassenprifungen durchfiihren lassen.

(Details zu den Grundsdtzen zur ordnungsgemalSen
Fiihrung und Aufbewahrung von Biichern, Aufzeichnun-
gen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum
Datenzugriff (GoBD) kénnen dem BMF-Schreiben vom
28.11.2019, BStBI I S. 1269, gedndert durch BMF-Schrei-
ben vom 11.03. 2024, BStBI | S. 374 und zuletzt gedndert
durch BMF-Schreiben v. 14.07.2025, BStBI 2025 | S. 1502

entnommen werden.)

« Grundsatz der Nachvollziehbarkeit
und Nachpriifbarkeit

« Grundsatze der Wahrheit, Klarheit und
fortlaufenden Aufzeichnungen

» Unveranderbarkeit der Buchungen und der Daten

- Belegwesen

« Datensicherheit

« Aufbewahrungspflicht

Fiir jede Kameradschaftskasse muss

eine Sonderrechnung erstellt werden.

Der Kassenverwalter erstellt nach Ablauf des Wirtschafts-
jahres die Sonderrechnung, also einen Jahresabschluss.
Dieser sieht genauso aus wie der Wirtschaftsplan. Allerdings geht
es hier um tatsachlich erhaltene Einnahmen und tatsachlich ge-
leistete Zahlungen.

S

(f Hinweise fiir die Umsetzung durch die Feuerwehr

Der Jahresabschluss wird vom jeweiligen Kassenverwalter
aufgestellt. Wenn die Einnahmen hoher sind als die Ausga-
ben, dann haben wir einen Uberschuss (Ziff. 9). Wenn die
Ausgaben hoher sind als die Einnahmen, haben wir einen
Verlust (Ziff. 4). Beide Vorgange ergeben sich durch die
Saldierung der beiden Seiten, damit Einnahmen und Aus-
gaben ausgeglichen sind. Der Jahresabschluss muss im-
mer auf beiden Seiten ausgeglichen sein. Interessant wird
es dann aber, wenn wir die Verbindung zu dem Vermdogen
herstellen. Der Jahresabschluss wird mit,Aufgestelltam...”
von Kassenverwalter und Kommandanten unterschrieben.

Kassenpriifung: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Zu einem vereinbarten Termin priifen die Rechnungspriifer der
Feuerwehr die Kameradschaftskasse. Sie kontrollieren die Kon-
toauszige, die Zahlungsbewegungen mit den Belegen usw.
Sie missen priifen, ob die Kasse korrekt gefiihrt wird. Anschlie-
Rend unterschreiben sie,geprift am ..." den Jahresabschluss.

Kassenbericht in der Hauptversammlung

Die Feuerwehrangehdrigen sollten im Sinne ,Beaufsichtigung
der Sonderkasse” Uber die Entwicklung des Sondervermdgens
informiert werden. Dazu erlautert der Kassenverwalter den
Jahresabschluss in der Hauptversammlung bzw. in den
Versammlungen der einzelnen Abteilungen, wo Kamerad-
schaftskassen gefiihrt werden und beantwortet Fragen
aus der Versammlung. Die Versammlung stimmt liber den
Jahresabschluss ab. Dabei kann man zustimmen, ablehnen
oder sich enthalten. Die einfache Mehrheit ist mafRgebend.

Die Rechnungspriifer geben anschlieBend in der Haupt-
versammlung bzw. Abteilungsversammlung einen kurzen
Bericht ab. Dieser wird im Protokoll Uber die Versammlung
festgehalten.

Ein ganz wichtiger Tagesordnungspunkt in jeder Ver-
sammlung ist die ,Entlastung”. Sie wird in aller Regel vom
Burgermeister, seinem Vertreter oder einem bestimmten Ver-
sammlungsteilnehmer beantragt. Dieser kann kein Mitglied des
Ausschusses sein. Es gilt die einfache Mehrheit. Bei Zustimmung
ist die Entlastung erfolgt.

Die Frage lautet: Wer den Kassenverwalter, den Kommandanten
und den Feuerwehrausschuss hinsichtlich der Verwendung und
Flhrung der Kameradschaftskasse entlasten mdochte, bitte Hand
heben’. Dabei kann man zustimmen, ablehnen oder sich enthal-
ten. Es geniigt die einfache Mehrheit.

Die Kameradschaftskasse fiihren



Der Jahresabschluss ist dem Biirgermeister vorzulegen
Jeder Jahresabschluss ist vom Kommandanten bzw. dem Ab-
teilungskommandanten, dem Kassenverwalter und den Rech-
nungsprifern zu unterschreiben und mit dem Datum der Ge-
nehmigung des Jahresabschlusses zu versehen.

Eine Fertigung vom Jahresabschluss jedes Sonderver-
mogens fiir die Kameradschaftspflege ist dem Biirger-
meister vorzulegen. Warum? Die Gemeinde muss danach
beurteilen, ob aus dem Bereich der ,Veranstaltungen”
(darauf gehen wir spater noch ein) eine Steuererklarung
fiir die Ertragsteuern (Gewerbesteuer und Korperschaft-
steuer) und fiir die Umsatzsteuer (vgl. Ausfiihrungen zur
Umsatzsteuer ab Seite 24) zu erstellen ist. Diese Erkla-
rungen erstellt die Gemeinde. Die Feuerwehr muss dazu
- wenn notwendig - Informationen durch Belege liefern
oder Sachverhalte erkléren. Erst dann kann die Gemeinde
eine Steuerpflicht bzw. den zu erwartenden Steuerbetrag
ermitteln. Je nach Handhabung der Gemeinde kénnte
der errechnete Steuerbetrag sofort von der Feuerwehr-
kasse angefordert werden. Wir empfehlen: Sobald vom
Finanzamt der Steuerbescheid vorliegt, dann ist durch
die jeweilige Kameradschaftskasse der Steuerbetrag auf
Anforderung der Gemeinde zu erstatten. Evtl. Steuer-
erstattungen werden von der Gemeinde der jeweiligen
Kameradschaftskasse liberwiesen.

+ fiir jedes Sondervermdgen eine
Einnahmen-Uberschuss-Rechnung

« jahrlicher Jahresabschluss

« Bericht in der Hauptversammlung

« Kassenpriifung mindestens einmal jahrlich durch
zwei Rechnungspriifer

« Priifer werden durch die Hauptversammlung auf
fiinf Jahre bestellt

» Entlastung in der Hauptversammlung,
keine schuldrechtliche Wirkung.

+ Rechnungsabschluss dem Biirgermeister
vorlegen

» keine Rechnungspriifung durch die Gemeinde

Deckungsfahigkeit, liber- und auBerplanmafige Ausgaben
Grundsétzlich sind die Ansdtze des Wirtschaftsplanes verbind-
lich. Um jedoch eine gewisse Flexibilitdt zu erreichen, kénnen die
Ausgabepositionen flr einseitig oder gegenseitig deckungsfahig
erklart werden. Wenn bei einer Ausgabeposition also Mehraus-
gaben notwendig werden, kénnen diese dann durch Einspa-
rungen bei anderen Ausgabepositionen ausgeglichen werden.

Die Kameradschaftskasse fiihren

Da die Gesamtsumme der gebuchten Ausgaben unter der Ge-
samtsumme der geplanten Ausgaben liegt, liegt keine tber- oder
aulerplanmdalSige Ausgabe vor. Erst wenn die Gesamtsumme
Uberschritten wird, ist das Verfahren zur Leistung von Uber- und
auBerplanmalSigen Ausgaben notwendig. Diese buchhalteri-
schen Begriffe und Handlungen und wie man damit tatséchlich
umgeht, sollte man sich von der Finanzabteilung der Gemeinde
erkldren lassen.

Mehreinnahmen und Mehrausgaben

Wenn flr eine Veranstaltung Mehreinnahmen erzielt werden,
kdnnen diese Mehreinnahmen natirlich auch fur die Mehraus-
gaben fiir Veranstaltungen verwandt werden.

Wenn keine Mehreinnahmen fir die Deckung von Mehrausgaben
vorhanden sind und die Gesamtsumme der geplanten Ausgaben
tberschritten wird, ist zu priifen, ob es sich um eine unabweisbare
Ausgabe handelt, dann ist die Leistung dieser Ausgabe zuldssig.

- aufgestellt durch den Ausschuss
« Bruttoprinzip bei den Zahlen
- Kalenderjahr = Wirtschaftsjahr

« Enthalt alle Einnahmen und Ausgaben

des Sondervermogens
« muss in Ausgaben und Einnahmen ausgeglichen sein
« Zustimmung des Biirgermeisters erforderlich




Steuerliche Behandlung einer Kameradschaftskasse

In diesem Kapitel beleuchten wir, welche Steuern rund um die
Kameradschaftskasse als Sondervermdgen anfallen kdnnen. Sind
alle Einnahmen und Ausgaben steuerpflichtig? Wie werden Um-
sdtze oder Ertrage besteuert? Was dndert sich, sobald die Stadt
bzw. Gemeinde die Neuregelung der Umsatzbesteuerung der
offentlichen Hand anwendet? Wer ist fiir die Besteuerung verant-
wortlich? Welche Mitwirkungspflichten hat die Feuerwehr?

Nur wirtschaftliche Tatigkeiten sind steuerpflichtig

Die Kameradschaftskassen als Sondervermogen fir die Kame-
radschaftspflege unterliegen nicht grundsatzlich einer Steuer-
pflicht. Nur im Rahmen des Sondervermégens unternommene
wirtschaftliche Tatigkeiten konnen zu einer Steuerpflicht fiih-
ren. Dazu gehort die Durchfiihrung von Veranstaltungen der

Was sind wirtschaftliche bzw. sonstige Tatigkeiten?

nicht steuerpflichtig steuerpflichtig

Durchfiihrung von Veranstaltungen,
die fiir die Offentlichkeit zuginglich sind

Kameradschaftspflege

- Zuwendungen der Gemeinde fir die Kameradschaftspflege
- Feuerwehrinterne Veranstaltungen wie Kameradschaftsabend,

Grillfest (Ausnahme siehe Erlduterungen auf Seite 25
Was gilt fir Umsdtze in den Floriansstuben...’)
- Ausfliige

- Geschenke an Feuerwehrangehdrige bei Ehrungen, Jubilden

Welche Steuerarten gibt es? Worauf fallen Steuern an?

Feuerwehr. Dagegen fallt unter anderem keine Umsatzsteuer
an, wenn Feuerwehrleute der Gemeindefeuerwehren nach
Ubungsdiensten oder Einsitzen Getranke oder Snacks gegen
Entgelt erhalten (siehe Erlduterungen auf Seite 25).

Die sonstigen Tatigkeiten dagegen wie feuerwehrinterne Veran-
staltungen und Ausfliige sowie Zuwendungen der Gemeinde und
Spenden fiir die Kameradschaftspflege stellen den nicht steuer-
pflichtigen Bereich des Sondervermégens dar.

Deshalb ist es wichtig, dass die Einnahmen und Ausgaben des
jeweiligen Bereichs sowohl im Wirtschaftsplan als auch in der
Sonderrechnung gesondert erfasst und ausgewiesen werden.

- Zuwendungen durch Sponsoren,
die Gemeinde etc. fiir Veranstaltungen
- Tag der offenen Tur
- Maibaumhocketse
- Feuerwehr-Jubildumsveranstaltung

Ertragsteuern Verkehrssteuern

Korperschaftsteuer, Gewerbesteuer,

Solidaritatszuschlag

Besteuert wird der Gewinn, wenn die Umsatz-
grenze von 45.000 Euro p.a. Gberschritten wird.

(vor 2022 Umsatzgrenze 35.000 Euro)

Besteuert wird der Gewinn, wenn die Umsatz-
grenze von 45.000 Euro p.a. Gberschritten wird.

Keine Anderung

Nur féllig, wenn die Umsatzgrenze
von 45.000 Euro p.a. Gberschritten wird.

Fallig ab dem ersten Euro.

Anderung, sobald die Gemeinde/Stadt den sog.
§ 2b UStG anwendet

Nach diesem einleitenden Uberblick betrachten wir in den nun folgenden Kapiteln die Details der Ertragsbesteuerung bzw.
Umsatzbesteuerung. Dabei mochten wir an dieser Stelle gerne noch einmal betonen, dass bei Kameradschaftskassen i.d.R. nur
Ertrdge bzw. Umsatze aus Veranstaltungen, Verkdufen (z.B. Festschrift) oder Sammlungen (z.B. Altpapier, Christbaum) steuer-
pflichtig sind bzw. werden kénnen.

Steuerliche Behandlung einer Kameradschaftskasse



1. Der Gewinn/Ertrag aus Veranstaltungen (Ertragsbesteuerung)

Bei der Ertragsbesteuerung richtet sich die Besteuerung nach
den Verpflichtungen der Gemeinde. Es gilt der Grundsatz, wo-
nach Juristische Personen des offentlichen Rechts” (in unserem
Fall die Gemeinde) nur mit ihren ,Betrieben gewerblicher Art
(BgA)" den Ertragsteuern unterliegen.

Von einem ,Betrieb gewerblicher Art (BgA)” spricht
man, wenn eine Einrichtung (gem. Richtlinie 4.1 Ab-
satz 2 bis 4 der Korperschaftsteuerrichtlinien (KStR)
2022)

1. eine nachhaltige wirtschaftliche Tatigkeit

austibt,

2. Einnahmen erzielen will
(ob dabei ein Gewinn erzielt wird, ist unerheblich),

3. die Tatigkeit sich wirtschaftlich heraushebt,

4. es sich nicht um einen land- oder forstwirtschaft-
lichen Betrieb oder einen hoheitlichen Betrieb handelt.

Priifschema: Was fallt bei einer Kameradschaftskasse
unter die Ertragsbesteuerung?

1. Priifung: Nachhaltige wirtschaftliche Tatigkeit

Als nachhaltig wirtschaftlich sieht die Finanzverwaltung zum Bei-
spiel den,Tag der Feuerwehr’, eine ,Feuerwehr-Hocketse”, einen
,Offentlichen Feuerwehrball’, aber auch Altpapiersammlungen,
den Verkauf von Festschriften, Christbaumsammlungen usw. an.
Im Zweifel den Einzelfall durch das Kémmereiamt der Gemeinde
priifen lassen.

Fiir die wirtschaftliche Tatigkeit, also die Veranstaltung
0.d., muss eine Wiederholungsabsicht bestehen.

Folglich wird eine Nachhaltigkeit bereits bei der ersten wirt-
schaftlichen Tatigkeit angenommen, wenn weitere entspre-
chende Veranstaltungen folgen sollen. Bei Festen geht man
immer davon aus, dass hier die Vielzahl von Einzeltatigkeiten
bereits eine Nachhaltigkeit begriinden. Nachhaltigkeit ist
insbesondere anzunehmen, wenn die Kameradschafts-
kasse in ihrem AuBenauftritt mit einem Gewerbetrei-
benden vergleichbar ist. Im Ergebnis ist somit auch das
einmalige 100-jahrige Jubildum als eine nachhaltige Tatigkeit
einzustufen.

Auch wichtig: Es muss sich um gewerbliche Tatigkeiten
handeln. Dazu als Beispiel: Getranke- und Speisenverkauf, Erhe-
bung von Eintrittsgeldern, Festbuchverkauf usw. Im Zweifel den
Einzelfall durch das Kdmmereiamt der Gemeinde prifen lassen.
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Keine wirtschaftliche Tatigkeit ist die Vermogensverwal-
tung. Dazu gehdren langfristige Vermietungen und Verpachtun-
gen, sowie Zinsen und sonstige Kapitalertrage. Dies dirfte aber
bei der Feuerwehr die Ausnahme darstellen. Maglicherweise
kommt hier die Frage auf, was ist denn mit unseren Aufgaben
nach dem § 2 des Feuerwehrgesetzes? Die Abrechnungen des
Einsatzgeschehens der Feuerwehr hat nichts mit der Kame-
radschaftskasse zu tun. Dies ist allein Sache der Gemeinde.

2. Priifung: Besteht die Absicht, Einnahmen zu erzielen?
Schon die Absicht ist ausreichend. Dabei ist es véllig egal, ob ein
Gewinn moglich ist oder schon von vornherein ein Verlust droht.
Dazu ein Beispiel: Wenn bewusst Eintrittsgelder nur so hoch fest-
gesetzt werden, dass auf keinen Fall die Kosten gedeckt werden,
ist trotzdem diese Voraussetzung erfillt (an dieser Stelle der Voll-
standigkeit halber: Fehlt die Gewinnerzielungsabsicht, dann ist
man von der Gewerbesteuer befreit).

3. Priifung: Ist das Merkmal des sogenannten ,wirtschaft-
lichen Heraushebens” erfiillt?

Wirtschaftlich hebt sich die Tatigkeit nur dann hervor, wenn ein
jahrlicher Netto-Umsatz von mehr als 45.000 Euro erzielt wird.

Merke: es geht um den Umsatz und nicht um den Gewinn.
Diese ,Nichtaufgriffsgrenze” der Finanzverwaltung wurde in
den letzten Jahren immer wieder angehoben von 30.678 Euro
(60.000 DM) bis 2014, auf 35.000 Euro bis 2021 und nun ab 2022
auf 45.000 Euro.

An dieser Stelle eine erfreuliche Besonderheit

bei den Kameradschaftskassen:

Die flr das ,wirtschaftlich Herausheben” malSgebliche Um-
satzgrenze von 45.000 Euro gilt fiir jede satzungsgemaBe
eingerichtete Kameradschaftskasse (Sondervermdgen),
folglich im Idealfall fir jede Kameradschaftskasse der Einsatzab-
teilungen und der Jugendfeuerwehr. Sind fiir die Einsatzabtei-
lungen Kameradschaftskassen eingerichtet worden, kann
zumindest aus steuerlicher Sicht die Umsatzgrenze fiir die
Gesamtfeuerwehr nicht genutzt werden.

Wir missen aber auf eine besondere Betrachtungsweise der
Finanzverwaltung hinweisen:

Mafgebend fir die Zuordnung der Umsatzgrenze von 45.000 Euro
ist, wer bei den Umsatzen des Festes nach aul3en in Erscheinung
tritt. Rein rechtlich ist immer die Gemeinde Veranstalter. Aber im
Hinblick auf die evtl. entstehende Steuerpflicht ist wichtig, welche
Finsatzabteilung in der Offentlichkeit (auf Plakaten, Flyern, So-
zialen Medien, Presse) als Veranstalter sichtbar und erkennbar ist.



Was zahlt zu den Umsatzen, fiir die eine steuerliche Alternative 2:

Umsatzgrenze von 45.000 Euro gilt? Wenn alle drei Abteilungen an der Durchfiihrung der Veranstal-
- Alle Einnahmen aus wirtschaftlichen Tatigkeiten, tung beteiligt sind, dann sollte im Vorhinein ein verniinftiger und
also aus Veranstaltungen, Sammlungen oder Verkdufen. nachvollziehbarer Schlissel gefunden und dokumentiert wer-
- Zinseinnahmen aus Geldanlagen, sofern diese aus den, wie die Umsétze auf die drei beteiligten Abteilungen aufzu-
Uberschiissen aus wirtschaftlichen Tatigkeiten stammen. teilen sind. Entweder teilt man den Umsatz auf nach den Mitglie-
- Zweckgebundene Zuwendungen fiir Veranstaltungen dern der beteiligten Abteilungen oder nach deren Mitwirkung
(evtl. Sponsoring). nach Stunden oder dhnliches. Der so aufgeteilte Umsatz zahlt

dann mit dem Anteil bei der jeweiligen Kameradschaftskasse.
Nicht dazu zdhlen

- Spenden* an die Kameradschaftskasse Abteilung 1: Umsatz des Jahres 5.000 Euro, dazu der Umsatz-An-

- Zuwendungen der Kommune, sofern sie zweckfrei fir die teil des beispielhaften Festes mit 25.000 Euro = Gesamtumsatz
Kameradschaftskasse verwendet werden dirfen. 30.000 Euro. Also keine Steuerpflicht.

* Zur Klarstellung:,,Spenden an die Kameradschaftskasse” sind Abteilung 2: Umsatz des Jahres 20.000 Euro, dazu der Umsatz-

keine Spenden im spendenrechtlichen Sinne. Die Kamerad-  Anteil des beispielhaften Festes mit 20.000 Euro = 40.000 Euro.
schaftskasse stellt nach allgemeiner Sicht keine gemeinnitzige  Also keine Steuerpflicht.
Tatigkeit dar. Es darf keine Spendenbescheinigung ausgestellt

werden. Wir verweisen auf die Seite 29. Abteilung 3: Umsatz des Jahres mit 8.000 Euro, dazu der Umsatz-
Anteil des beispielhaften Festes mit 12.000 Euro = 20.000 Euro.

Beispiele: Besteht fiir die Kameradschaftskasse Also keine Steuerpflicht.

eine Ertragsteuerpflicht?

- Feuerwehrjubildum der Abt. A: Umsatz 60.000 Euro. Jugendfeuerwehr: Umsatz des Jahres mit 2.000 Euro, dazu der
Das heil3t: Steuerpflicht fur Ertragsteuern, Umsatz-Anteil des beispielhaften Festes mit 3.000 Euro = 5.000
weil Uber 45.000 Euro Umsatz. Euro. Also keine Steuerpflicht.

- Tag der Feuerwehr der Abt. B: Umsatz 12.000 Euro.

Das heilst: Keine Steuerpflicht fir Ertragsteuern, Fazit:
weil unter 45.000 Euro Umsatz. Bei der Alternative 1 wird der gesamte Umsatz besteuert.

- Jugendfeuerwehrfest: Umsatz 3.000 Euro. Bei der Alternative 2 entsteht durch die Aufteilung keine

Das heilst: Keine Steuerpflicht fur Ertragsteuern, Besteuerungspflicht.

weil unter 45.000 Euro Umsatz.
Wichtig ist eine sinnvolle und nachvollziehbare Aufteilung

Die in den Beispielen genannten Veranstaltungen kénnen des Umsatzes auf die beteiligten Abteilungen. Die Gesamt-

durchaus im selben Jahr stattgefunden haben. wehr bleibt dabei aulSen vor.

Damit ist klar: Fir jede Kameradschaftskasse gilt bei den Ertrag-

steuern jeweils die Umsatzgrenze von jahrlich 45.000 Euro. J Hinweis fiir die Abstimmungspunkte mit der Gemeinde
Im Vorfeld mit dem Kdmmereiamt der Gemeinde sprechen

Besonderheit: und vereinbaren, wie eine solche Veranstaltung mit einem

Wenn eine Feuerwehr mit beispielsweise drei Abteilungen und hohen zu erwartenden Umsatz gestaltet werden sollte!

einer Jugendfeuerwehr eine gemeinsame Veranstaltung durch-
fuhrt und der Umsatz tiber 45.000 Euro liegt, also Steuerpflicht zu
erwarten ist, dann gibt es zwei Gestaltungsmaoglichkeiten:

Wir unterstellen einen Umsatz von 60.000 Euro.

Alternative 1:

Die Veranstaltung wird allein von der Gesamtwehr durchgefiihrt,
dann bestlinde Ertragsteuerpflicht, weil die Umsatzgrenze von
45.000 Euro Uberschritten worden ist.

Steuerliche Behandlung einer Kameradschaftskasse



In welcher Hohe miissen Ertragsteuern bezahlt werden?
Bislang wurde lediglich geprift, ob eine Steuerpflicht entsteht,
weil die Umsétze aus Feuerwehrveranstaltungen eine bestimmte
Freigrenze Uberschritten haben.

Im Folgenden geht es nun darum, ob und falls ja, in welcher
Hohe tatsdchlich Ertragsteuern zu bezahlen sind.

Wenn trotz steuerpflichtigem Umsatz kein Gewinn erwirtschaftet
wird oder gar ein Verlust entsteht, dann sind auch keine Ertrag-
steuern zu bezahlen. Zudem gibt es einen Freibetrag pro Betrieb
gewerblicher Art in Hohe von 5.000 Euro bei der Kérperschaft-
und bei der Gewerbesteuer.

Nur wenn der Gewinn also Gber 5.000 Euro liegt, missen Ertrag-
steuern bezahlt werden. In diesem Fall sind 15 % Kérperschaft-
steuer zuziigl. 5,5 % SolZ auf die KSt. und ca. 15 % Gewerbesteuer
aus dem Gewinn zu bezahlen.

Beispiel:

Bei einer Veranstaltung mit einem Umsatz von 60.000 Euro
(also (iber 45.000 Euro) und einem unterstellten Gewinn
von 20.000 Euro unterliegen nach Abzug des Freibetrages
(von 5.000 Euro) 15.000 Euro der Besteuerung bei der Kor-
perschaftsteuer. Darauf entfallen 15 % Korperschaftsteuer
mit 2.250 Euro (zzgl. Solidaritdtszuschlag) und nochmals
ca. 15 % Gewerbesteuer (abhdngig vom Hebesatz der Ge-
meinde) 2.250 Euro.

Der unterstellte Gewinn von 20.000 Euro wird also um rund
4.500 Euro verringert, d.h. nach Steuern betréigt der Gewinn
noch rund 15.500 Euro.

Gilt fiir die Ertragsteuern:

Parameter/Maf3stab ist der Umsatz aus der
wirtschaftlichen Tatigkeit.

Die Grenze fiir die Besteuerung ist ein Umsatz von
45,000 Euro pro Jahr und pro Kameradschaftskasse
(Sondervermogen).

Darunter kann eine Steuererkldrung entfallen, da keine
Steuerpflicht besteht!

Steuererklarungen durch die Gemeinde.

Empfehlung: Wenn eine Steuerpflicht droht oder bereits
besteht, ist eine Abstimmung mit der Gemeinde bzw.
uber sie mit dem Steuerberater ratsam.
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Ubrigens: Die Steuererklarung erstellt immer die Gemeinde, nicht
die Feuerwehr! Ebenso erhdlt immer die Gemeinde die daraus
resultierenden Steuerbescheide, denn sie ist steuerpflichtig fir
ihre Betriebe, also auch fir die Veranstaltungen der Feuerwehr
bzw. deren Kameradschaftskasse. Die Gemeinde fiihrt auch die
Steuern ab. Allerdings: Die Kameradschaftskasse muss den auf sie
entfallenden Anteil an Steuern der Kommune nach Aufforderung
ersetzen. Ein Verzicht oder Erlass des Steuerbetrages durch die
Kommune ist rechtlich nicht mdglich.

Besteuert wird nur der Gewinn.

Der Gewinn unterliegt den Ertragsteuern,
das sind die Korperschaft- und Gewerbesteuer.




2. Der Umsatz und die Mehrwertsteuer

Welche Regelung gilt in meiner Gemeinde:

Das bisherige Umsatzsteuerrecht oder das

neue Umsatzsteuerrecht gemaB § 2b UStG?

Das fir Kommunen und damit auch fir die Feuerwehrkamerad-
schaftskasse anzuwendende Umsatzsteuerrecht ist aktuell einem
Wandel unterworfen (Stichwort: § 2b UStG). Die Neuregelung
zum Umsatzsteuerrecht ist zum 01.01.2017 in Kraft getreten.
Allerdings hat der Gesetzgeber den Kommunen eine freiwillige
Ubergangsregelung bis zum 31.12.2022 eingerdumt. Die Uber-
gangsregelung wurde erneut bis 31.12.2026 verldngert.

Ob fiir die Kameradschaftskasse das bisherige (alte) oder
das gedanderte (neue) Umsatzsteuerrecht gilt, muss bei der
Gemeinde erfragt werden. Denn: Obwohl der Gesetzgeber
die Ubergangsregelung erneut bis zum 31.12.2026 verlin-
gert hat, haben viele Gemeinden von dieser Maglichkeit
NICHT Gebrauch gemacht und die neue steuerliche Be-
handlung (sog. § 2b UStG) bereits eingefiihrt.

J Hinweis fiir die Abstimmungspunkte mit der Gemeinde
Bitte besprechen Sie mit Ihrer Gemeinde, ab wann diese die
neuen Regelungen gemaf § 2b UStG anwendet.

Kameradschaftskassen und Umsatzsteuer:

Das bisherige Umsatzsteuerrecht.

Die Gemeinde muss mit der Tatigkeit der Feuerwehrkamerad-
schaftskasse eine unternehmerische Tatigkeit begriinden!

Nach der bisherigen Rechtslage, also wenn die Gemeinde die
neuen Spielregeln gemaf § 2b UStG noch nicht anwendet, ent-
steht Umsatzsteuerpflicht, wenn mit der Tatigkeit ein Betrieb
gewerblicher Art begriindet wird, also Jahresumsatze von mehr
als 45.000 Euro erzielt werden (vgl. die vorstehenden Ausfiihrun-
gen zur Ertragsbesteuerung).

Im Ergebnis heilst das: Nur wenn die Jahresumsatzgrenze von
45.000 Euro Uberschritten wird, greift nach der bisherigen
Rechtslage eine Steuerpflicht sowohl bei der Ertragsbesteue-
rung als auch bei der Umsatzbesteuerung. Im Umkehrschluss
bleiben Veranstaltungen bis zu einem Jahresumsatz der Kame-
radschaftskasse von 45.000 Euro vollstandig umsatzsteuerfrei!

Das neue Umsatzsteuerrecht nach dem sog. § 2b UStG
Nach neuer Rechtslage ist die ertragsteuerliche und die um-
satzsteuerliche Beurteilung vollig unabhédngig voneinander zu
treffen! Wahrend sich fir die Ertragsbesteuerung keine Ande-
rungen in der steuerlichen Beurteilung ergeben, ist die umsatz-
steuerliche Unternehmertatigkeit nach den Kriterien des Um-
satzsteuergesetzes zu beurteilen.

@

Dann gilt: Jede nachhaltige unternehmerische Tatigkeit (Unter-
nehmereigenschaft) auf privatrechtlicher Grundlage mit der Ab-
sicht, Einnahmen zu erzielen, unterliegt der Steuerpflicht.

Eine Ausnahme vom Grundsatz der Unternehmereigenschaft
wird nur fir solche Tatigkeiten der 6ffentlichen Hand gemacht,
die auf offentlich-rechtlicher Grundlage erbracht werden und
nicht im Wettbewerb zu privaten Dritten stehen. Eine Tatigkeit
wird auf offentlich-rechtlicher Grundlage erbracht, wenn die 6f-
fentliche Hand bspw. auf Grundlage eines Verwaltungsakts (z.B.
nach § 34 Absatz 9 FwG), einer Gebiihrensatzung oder eines 6f-
fentlich-rechtlichen Vertrags handelt. Wie bereits dargelegt, wur-
den und werden an die Geschéftsstelle des Landesfeuerwehrver-
bandes ausschliefSlich Fragen rund um die Kameradschaftskasse
und die Anderungen aufgrund der neuen Steuergesetzgebung
gerichtet. Deshalb haben wir uns bewusst auf diesen Themen-
komplex fokussiert und gehen nicht auf die Auswirkungen des
§ 2b UStG auf die Abrechnung von Feuerwehreinsdtzen oder
anderen Dienstleistungen ein. Daflr ist ohnehin die Gemeinde
zustandig!

Leistungen der Kameradschaftskasse erfolgen dagegen
nahezu ausschlieBlich auf privatrechtlicher Grundlage
Daher unterliegen die Einnahmen der Kameradschaftskasse aus
einer nachhaltigen Tatigkeit, also aus Veranstaltungen der Feuer-
wehr (Verkauf von Speisen und Getrdnken etc.), regelmalSig der
Umsatzsteuer. Dagegen fallt unter anderem keine Umsatzsteuer
an, wenn Feuerwehrleute der Gemeindefeuerwehren nach
Ubungsdiensten oder Einsitzen Getranke oder Snacks gegen
Entgelt erhalten (siehe Erlduterungen auf Seite 25).

Die neue Umsatzsteuer nach dem sog. § 2b UStG
verursacht neue Spielregeln fiir die Buchhaltung

Die Umsatzsteuerpflicht verursacht dem i.d.R. ehrenamtlich tati-
gen Kassenverwalter einer Feuerwehr zusatzliche Anforderungen
an die Buchhaltung. Die konkrete Umsetzung muss unbedingt
5t dem Kdmmereiamt der Gemeinde abgestimmt werden!

Hinweis fiir die Abstimmungspunkte mit der Gemeinde
Fine Kommune Uberschreitet in jedem Fall die Umsatzgrenze
von 45.000 Euro pro Jahr. Aus diesem Grund ist sie in der Re-
gel mit der einen oder anderen Tétigkeit unternehmerisch tétig
und somit Unternehmer. Aus diesem Grund hat sie entspre-
chend der gesetzlichen Vorgaben regelmdlig Umsatzsteuer-
voranmeldungen (quartalsweise oder monatlich) zu erstellen
und eine Umsatzsteuer(jahres)erklarung abzugeben. In diesen
Erklarungen sind die Zahlen der Feuerwehr enthalten.

Steuerliche Behandlung einer Kameradschaftskasse



Bitte daran denken, dass wenn nicht bisher schon
so gemacht, die Buchungen so dargestellt werden.
Es erleichtert die Ausweisung der Umsatzsteuer un-
gemein.

Netto Umsatz- | Umsatzsteuer- | Brutto
3 steuer v.H. betrag € 3

In dieser Art sollte kiinftig die Buchhaltung der Kameradschafts-
kasse (in Ausgaben und Einnahmen) dargestellt werden. Das
Ganze nennt man eine Einnahmen-Uberschuss-Rechnung.
Dies ist darstellungsmaBig deutlich weniger schwierig und des-
halb leichter zu erstellen als eine Bilanz.

Ganz wichtig:
Es miissen grundsatzlich fiir jede Buchung Belege

vorhanden sein. In aller Regel ist bei den Ausgabe-
belegen die Mehrwertsteuer extra ausgewiesen.

Wenn es aber heifst,einschl. 19 % MwSt’, dann ist diese heraus-
zurechnen. Dieser Hinweis ist nur maglich, wenn die Vorausset-
zungen flr eine Kleinbetragsregelung im Sinne von § 33 UStDV
vorliegen (Bruttobetrag bis 250 Euro). Bei héheren Rechnungen
ohne betragsmafigen Steuerausweis liegt keine ordnungsge-
madl3e Rechnung vor. Ein Vorsteuerabzug ist dann nicht méglich.
Wenn keine Umsatzsteuer erhoben wird, dann ist auch keine
auszuweisen.

J Hinweis fiir die Abstimmungspunkte mit der Gemeinde
Die buchhalterische Umsetzung gemaR § 2b UStG friihzeitig
mit dem Kdammereiamt der Gemeinde abstimmen.

Neue Preisgestaltung aufgrund der

neuen Regelungen gemaf § 2b UStG

Fir die Einnahmen aus Festerlésen muss die neue Regelung ge-
maf § 2b USG kein Problem darstellen. Sie kénnen die gleiche
Marge, also dieselben Gewinne durch lhre Veranstaltungen er-
reichen, wenn Sie die kiinftig abzufihrende Mehrwertsteuer ein-
fach auf die bisherigen Verkaufspreise draufschlagen, also z.B. auf
den Verkaufspreis der Roten Wurst oder auf das Glas Bier.
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Cf Hinweise fiir die Umsetzung durch die Feuerwehr

Am Beispiel eines Kaltgetranks hier die zu beachtende kiinf-
tige Preisgestaltung: Kostete bisher eine Cola 3 € (brutto
= netto) so wird kinftig auf den bisherigen Verkaufspreis
die MwsSt aufgeschlagen, dann gilt 3,00 € zuziiglich 0,57 €
(19 %) MwSt. = 3,57 €.
Dadurch erzielen Sie dieselben Ertrage wie bisher!
Der mégliche Vorsteuerabzug aus dem Getrdnkeeinkauf
wurde hier aulSer Acht gelassen.

Was gilt fiir die Umsdtze in den Floriansstuben, in
denen ausschlieBlich Feuerwehrleute nach Ubungs-
diensten oder Einsdtzen zusammensitzen, um etwas
zu trinken oder um eine Kleinigkeit zu essen?

Um es kurz zu machen: Es féllt unter anderem keine Umsatz-
steuer an, wenn Feuerwehrleute der baden-wirttembergi-
schen Gemeindefeuerwehren nach Ubungsdiensten oder
Einsdtzen Getrdnke oder Snacks gegen Entgelt erhalten.

Mangels Nachhaltigkeit keine umsatzsteuerlich
relevante Tatigkeit

Entscheidend fir die umsatzsteuerliche Behandlung ist dabei
die Frage, ob eine Tatigkeit nachhaltig erbracht wird. Diese
Nachhaltigkeit wird bei Umsatzen in Floriansstuben, in denen
Angehérige der Gemeindefeuerwehr nach Ubungsdiensten
oder Einsdtzen Getranke oder Snacks gegen Entgelt erhalten,
nicht angenommen (eingeschrankter Personenkreis).
Die Umsdtze in diesen Floriansstuben, die dber die Kame-
radschaftskasse als Sondervermdgen der Gemeinde gefiihrt
werden, unterliegen also nicht der Umsatzsteuer. Veranstal-
tungen, die sich an die breite Offentlichkeit richten (wie
Tage der offenen Tir, Feuerwehrfeste etc), stellen dagegen
regelmdlig nachhaltige Tatigkeiten dar, die der Umsatzsteuer
unterliegen.




Wie werden andere Einnahmen aus

Veranstaltungen behandelt?

Mit Eintrittskarten, Getrdnke- und Speise-Bon usw. wird in aller
Regel ein Betrag kassiert. Man muss wissen, dass in den Einnah-
men immer auch die Umsatzsteuer enthalten ist. Am Ende ist aus
der Gesamtsumme aller Einnahmen aus dem Verkauf, die Mehr-
wertsteuer zu errechnen.

Wir weisen auch darauf hin, dass fiir solche Veranstaltun-
gen Belegpflicht besteht. Grundsatzlich ist sowohl der Ein-
satz einer Registrierkasse als auch der Einsatz einer offenen
Ladenkasse zuldssig. Bei Nutzung einer Registrierkasse
besteht nach § 146a AO eine Belegausgabepflicht. Bei der
Nutzung einer sogenannten offenen Ladenkasse besteht
keine Belegausgabepflicht im Sinne des § 146a Abs. 2 AO.
Hiervon unberiihrt bleibt der Anspruch des Kunden auf die
Ausstellung einer Quittung im Sinne des § 368 BGB oder
Rechnung im Sinne der §§ 14, 14a, 14b UStG. Wir empfeh-
len aber bei gréBeren Veranstaltungen, mit einer Registrierkasse
zu arbeiten, die auch gemietet werden kann. Vorteil: Das Programm
der Kasse rechnet alles aus und garantiert auch die Belegpflicht fiir
die Abrechnung. Wenn man mit einer solchen Kasse arbeitet, muss
diese den Anforderungen der Abgabenordnung entsprechen. Das
bedeutet, dass die Kasse grundsatzlich seit dem 01.01.2020 mit einer
zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) zu schiitzen
ist (dies gilt auch fir Leihgerate). Nochmal: Es besteht jedoch
keine Pflicht zur Fiihrung einer Registrierkasse, so dass auch
weiterhin mit einer offenen Ladenkasse abgerechnet werden
kann. Wird diese verwendet, sind jedoch die Anforderungen an
eine ordnungsgemdl3e Kassenfiihrung mit hohem Aufwand ver-
bunden. Informationen dazu siehe Merkblatt zur Ordnungsma-
Rigkeit der Kassenbuchfiihrung der OFD Karlsruhe.

Besonderheit: Eigenverbrauch der Helfer usw.

Es ist denkbar, Vesper und Getranke, welche die Helfer und ein-
gesetzten Leute erhalten, moglichst Uber eine separate Ein-
kaufsrechnung darzustellen (wie im Beispiel 1). Warum? Nun,
dem Finanzamt ist bekannt, dass Helfer usw. verpflegt werden.
Praktikabler als eine separate Einkaufsrechnung dirfte die Auf-
zeichnung des Eigenverbrauchs durch die Helfer sein. Die Um-
satzsteuer auf die unentgeltlichen Wertabgaben an die Helfer
errechnet sich wie folgt: Anzahl der eigenverbrauchten Essen /
Getranke x Netto-Einkaufspreis x jeweiliger Umsatzsteuersatz
(7 % fir Essen, 19 % fiir Getranke).

Was ist bei Sponsoring-Vertragen zu
Feuerwehr-Veranstaltungen zu beachten?

Hier missen zuerst Sponsorenvertrdge zwischen Gemeinde und
Sponsor erstellt werden. In diesen sind der Sponsor, der Sponso-
renbetrag und die Gegenleistung des Empfangers darzustellen.
Diese Vertrdge sind von beiden Parteien zu unterschreiben. An-
schlieBend wird der Sponsorenbetrag Giber eine Rechnung der
Gemeinde mit zusatzlicher Umsatzsteuer angefordert. Die ein-
gegangen Sponsorenbetrdge sind dann an die Kameradschafts-
kasse zu Uberweisen. Solche Vertrage bedirfen immer eines Ge-
meinderatsbeschlusses.
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Einnahmen durch Verkdufe am Beispiel des

Verkaufs einer Festschrift

Der Verkauf einer Festschrift unterliegt regelmafig dem Umsatz-
steuersatz von 19 %, wenn diese Uberwiegend Werbezwecken
dient. Sofern der Inhalt deutlich Uberwiegt, kann ein begiinstig-
tes Druckerzeugnis vorliegen und der ermafigte Steuersatz von
7 % zur Anwendung kommen. Der konkrete Sachverhalt ist im
Vorfeld zu kldren.

Einnahmen durch Christbaumsammlung

oder Altpapiersammlungen

Bei diesen Tatigkeiten sind verschiedene

Einnahmemaglichkeiten zu unterscheiden:

- Die Gemeinde bezuschusst die Sammelaktion mit
einem Zuschuss in die Kameradschaftskasse / Jugendkasse.

- Es werden von den Blrgern konkrete Entgelte fiir das Sammeln
der Weihnachtsbdume oder flr das Sammeln des Altpapiers er-
hoben.

- Die Weihnachtsbdume oder das Altpapier werden entgeltlich
an den Entsorgungstrdger abgegeben.

Der erste Fall ist mangels Leistungsaustausch umsatzsteuerlich
unbeachtlich. Die Félle zwei und drei sind umsatzsteuerpflichtig.

» Umsatz aus jeder nachhaltigen Tatigkeit wie
Veranstaltungen, Verkaufe, Sponsoring,
Christbaum- und Altpapiersammlungen

« Betrieb gewerblicher Art (BgA) zahlt nicht mehr,

jeder Euro unterliegt der Umsatzsteuer
« Kleinunternehmerregelung kann nicht
angewendet werden
« Veranstaltungen grundsatzlich
auf privater Grundlage

Steuerliche Behandlung einer Kameradschaftskasse




Hinweise fiir die Praxis

Steuerfrei sind
- Vermietung und Verpachtung, bei der Feuerwehr kaum der Fall
- Kapitalertrdge, Zinsen

SteuerermagBigt sind

Beim Verkauf von Speisen gilt der ermalSigte Steuersatz von 7 %.
Davon ausgenommen ist die Abgabe von Getranken. Der Verkauf
von Getrdnken ist stets mit 19 % zu versteuern.

Wir empfehlen:

- Im Vorfeld den Steuerberater der Gemeinde hinzuziehen.

- Evtl. die Frage von unterschiedlichen MwSt.-Steuersétzen ab-
kldren.

- Den Vorsteuerabzug (hier handelt es sich um die auf Ausgaben-
rechnungen ausgewiesene und bezahlte Mehrwertsteuer) be-
achten und nutzen.

- Besonders wichtig: ordnungsgemafe Rechnungsausstellung
(Kommune oder Kameradschaftskasse muss Adressat sein).

- Eigenverbrauch bei Veranstaltungen: Getranke und Speisen der
Helfer auf getrennter Rechnung einkaufen. Siehe Erlduterung
mit Beispiel Seite 26.

Umsatzsteuervoranmeldungen der Gemeinde

Jede Kommune muss monatlich oder vierteljéhrlich Vorauszah-
lungen auf die spéter festzusetzende Umsatzsteuer leisten. Im
Rahmen dieser Vorauszahlungen ist auch die Mehrwertsteuer
der Kameradschaftskassen zu berlcksichtigen.

Wie die Gemeinde die Umsatzzahlen der Kameradschaftskassen
erhalten mochte, ist mit ihr abzusprechen.

Hinweis fiir die Abstimmungspunkte mit der Gemeinde
Die jeweilige Kameradschaftskasse liefert entsprechend dem
Turnus, in dem die Gemeinde ihre Umsatzsteuer-Voranmel-
dungen abgeben muss, ihre Nachweise tiber die angefalle-
nen steuerlich relevanten Ausgaben und Einnahmen recht-
zeitig an die Kdmmerei. Wenn gebucht wird, wie von uns
empfohlen, dann ist das eine ganz geringe Arbeit. Insbeson-
dere die Einnahmen missen so rechtzeitig mitgeteilt werden,
dass die Gemeinde diese in der Anmeldung beriicksichtigen
kann, in der die Steuer entstanden ist.

Die Steuer entsteht mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums,
in dem die Leistungen ausgefthrt worden sind. Welcher Zeit-
raum bei der Gemeinde malgeblich ist, sollte erfragt werden.

Die Einnahmen sind bis spatestens zum Ende des Zeitraums
zu melden, in denen die Steuer entstanden ist. Also bei einer
Leistung am 29. Juni bis zum 30. Juni, da die Gemeinde am
10. Juli die Anmeldung abgeben muss.

Nicht so zeitkritisch sind die Ausgaben. Eine Berechtigung
zum Vorsteuerabzug besteht ab dem Moment, ab dem die
Rechnung eingegangen ist und soweit die weiteren Voraus-
setzungen des Vorsteuerabzugs bestehen. Der Vorsteuerab-
zug ist jedoch als Vorteil der Kameradschaftskasse zu sehen,
so dass dieser auch erst im Rahmen der Jahressteuererkld-
rung nachgeholt werden kann.

Deutliche Nachzahlungen (Differenzen zwischen Vorauszah-
lungen und endgiltiger Steuerschuld aufgrund der Steuerer-
klarung) werten die Finanzbehdrden als Steuerhinterziehung.
Der Birgermeister haftet dafr. Dieser Aspekt ist bedeutend
und zwingt zur Sorgfalt bei der Abschatzung aufgrund des
Wirtschaftsplans.

-
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Eine weitere Moglichkeit zur Fiihrung der Kameradschaftskasse

Bisher haben wir in den Erlduterungen unterstellt, dass die Ka-
meradschaftskassen als Sondervermoégen der Gemeinde
von der Feuerwehr gefiihrt werden.

Es gibt auch noch die folgende Moglichkeit:

Die Kameradschaftskasse wird in die stadtische Buchhal-

tung iiberfiihrt. Das bedeutet:

- Weil die Gemeinde fir die Steuer haftet, mochte sie vollstandig
,Herr des Verfahrens” sein. Die Feuerwehr hat allerdings ebenso
die Verpflichtung, sich korrekt zu verhalten. Diese Losung lasst
ein gewisses Misstrauen erkennen.

«Im Haushalt der Gemeinde mssen fiir jedes Sondervermégen
(Abteilung) eigene Konten gebildet werden. Nur dann kann
zweckgebunden gebucht werden.

« Es handelt sich um einen buchhalterischen Vorgang — der Ka-
meradschaftskasse wird dadurch kein Geld entzogen.

- Der Kassenverwalter der Feuerwehr wird entlastet, weil die
Buchhaltung fir ihn entfallt.

- Daflr entsteht der gesamte Aufwand bei der Gemeinde — nur
einer der Griinde, warum diese L6sung nicht in Betracht gezo-
gen werden sollte und

- damit ware die Kameradschaftskasse nicht mehr unabhangig.

Diese Losung sollte die Feuerwehr nicht in Erwagung ziehen.

Die weitere Moglichkeit, die Kameradschaftskasse durch
einen Verein zu fiihren, halten wir nicht fir empfehlenswert.
Argumente dazu sind ab der Seite 30 (Organisationsform Verein
oder Férderverein Feuerwehr) ausfihrlich erldutert.

Was ist noch wichtig:

Die Feuerwehr erstellt keine Steueranmeldungen oder Steuer-
erklarungen. Dies ist ausschlieSlich Sache der Gemeinde.
Maglichstimmer im Vorfeld die Fragen zur Steuerpflicht mit dem
Kammerer der Gemeinde und/oder mit deren Steuerberater ab-
kldren. Hier lasst sich viel zum Vorteil der Kameradschaftskasse
gestalten — also Steuern vermeiden.

Spenden an die Kameradschaftskasse

Auf vielfachen Wunsch gehen wir an dieser Stelle noch auf
das Thema Spenden an die Kameradschaftskasse ein:

Eine Spende im spendenrechtlichen Sinne

ist an die Kameradschaftskasse nicht moglich!

D.h. freiwillige Zuwendungen an die Kameradschaftskassen kon-
nen nicht mit einer Spendenbescheinigung bedacht werden.
Fir die Ausstellung einer Spendenbescheinigung (also die Be-
rechtigung des Spenders, die Spende steuerlich geltend zu ma-
chen) ist es notwendig, dass die Tatigkeit der offentlichen Hand
einem gemeinnitzigen Zweck dient. Die Forderung der Rettung
aus Lebensgefahr sowie die Forderung des Feuer- und Katast-
rophenschutzes stellen anerkannte gemeinniitzige Zwecke dar.
Die Kameradschaftspflege gehért hierzu nicht. Spenden an die
Gemeinde bzw. die Feuerwehr konnen daher nur fir das Feuer-
wehrwesen abzugsfdhig sein.

Merke: Rechtsgrundlage fiir Spenden an die Gemeinde ist
§ 78 Absatz 4 der Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttem-
berg (GemO)

Empfohlener Entscheidungsablauf:

Spenden zur Forderung des Feuerwehrwesens kdnnen nur an
die Gemeinde gerichtet werden. Dazu sollte in jeder Kommune
geklart sein, wer Spenden annehmen darf, bis zu welcher Hohe
und wie zu verfahren ist.

Spenden an die Kameradschaftskasse

- Mit dem Birgermeister ist zu vereinbaren, dass (nur) der Kom-
mandant (und evtl. auch der Abt. Kommandant) Spenden an-
nehmen darf.

- Es ist festzulegen, bis zu welcher Héhe er dies eigenverantwort-
lich tun kann, d.h. nicht mehr Riicksprache halten muss. In der
Regel halten wir 50 Euro pro Spende flr moglich. Er gibt diese
an den Kassenverwalter.

- Bei hoheren Spenden muss der festgelegte Empfanger dem
Spender sagen, dass er erst mit der Gemeinde kldren muss, ob
er die Spende annehmen darf. Diese Frage beantwortet der
Birgermeister oder die Finanzverwaltung der Gemeinde. In der
Regel ist das vorher organisiert.

+ Mdchte der Spender keine Spendenbescheinigung, dann wird
verfahren wie mit der Kleinspende von 50 Euro, das heil3t: Wei-
tergabe an die Kameradschaftskasse.

- Mochte der Spender aber eine Spendenbescheinigung, muss, wenn
die Annahme klar ist, dieser Spendenbetrag bei der Gemeindekas-
se eingezahlt sowie flr das Feuerléschwesen (nicht fiir die Kame-
radschaftskasse) verwendet werden. Die Gemeinde verbucht die
Spende beim Teilhaushalt,Feuerldschwesen”. In dem Fall kann die
Gemeinde (wer dafir zusténdig ist) eine Spendenbescheinigung
mit der Begriindung,Férderung des Feuerldschwesens” ausstellen.

Merke: Die Feuerwehr kann keine Spendenbescheinigun-
gen ausstellen — dies kann nur die Gemeinde.



Organisationsform Verein oder Forderverein Feuerwehr?

An dieser Stelle miissen wir auch etwas zur Organisationsform ,Verein” oder ,Forderverein Feuerwehr” sagen.

Ist dies eine Alternative zur Kameradschaftskasse als Son-
dervermdogen der Gemeinde? Der Landesfeuerwehrver-
band verneint das ganz klar!

Wir begriinden das an dieser Stelle ausfiihrlich:

Zur Erinnerung: Alle bisherigen Erlduterungen haben unterstellt,
dass die Kameradschaftskasse Sondervermdgen der Gemeinde
ist. Alle bisherigen Erlduterungen betrafen nicht die Organisa-
tionsform ,Kameradschaftskasse als Verein”.

Die nachfolgenden Ausfiihrungen gelten fiir den Fall, dass
die Kasse der Feuerwehr nicht als Sondervermogen der
Gemeinde, sondern durch einen Feuerwehrverein oder
Forderverein gefiihrt wird. Hierbei liberwiegen die zahlrei-
chen Nachteile die Vorteile einer solchen Ausgestaltung.
Dies wird im Folgenden deutlich.

Rechtsgrundlagen sind in diesem Fall nicht das Feuerwehrge-
setz, sondern das Vereinsrecht in Baden-Wiirttemberg und
das Biirgerliche Gesetzbuch. Also eine vollig andere Rechts-
lage — mit vollig anderen Vorgaben und Regeln.

S

Hinweise fiir die Umsetzung durch die Feuerwehr
Wer Details zum Vereinsrecht erfahren mochte, dem
empfehlen wir den 32-seitigen Rechtswegweiser zum
Vereinsrecht des Justizministeriums Baden-Wirttemberg.
Dazu nur den Begriff ,Vereinsrecht” im Suchfeld auf der
Homepage des Justizministeriums eingeben und das In-
formationsmaterial kann heruntergeladen werden.

/ Hinweise fiir die Umsetzung durch die Feuerwehr

Informationen zu den steuerlichen Rechten und Pflich-
ten eines gemeinnitzigen Vereins kann die Broschire
,Steuertipps flr gemeinnitzige Vereine” des Finanzminis-
teriums bieten. Sie kann auf der Homepage des Finanz-
ministeriums kostenfrei heruntergeladen werden.

Was muss beachtet werden, wenn die Organisationsform ,Verein” gewahlt wird?

1. Schritt:

Zuerst ist zu kldren, wofiir ein Verein gegriindet werden
soll? Ganz wichtig: Der satzungsmaBige Zweck des Vereins
muss in jedem Fall gemeinniitzig sein, um in den Genuss der
Steuerbefreiung zu kommen. Andernfalls kdnnen die Steuervor-
teile der Gemeinnutzigkeit nicht in Anspruch genommen wer-
den.

Stellt sich die Frage:

Welche Zwecke sind denn gemeinniitzig?

- Forderung der Rettung aus Lebensgefahr

- Forderung des Feuerschutzes

- Brauchtumspflege (Erhalt Oldtimer, Museum usw.)

- Forderung der Erziehung bzw. der Feuerwehrausbildung

Wichtig: Unsere Kameradschaftspflege ist

nicht gemeinniitzig!

Und dies ist doch der Hauptzweck unserer Kameradschaftskasse.
Die Entscheidung, ob ein Verein als gemeinniitzig aner-
kannt wird oder nicht, trifft das Finanzamt.

2. Schritt:

Als ndchstes ist zu entscheiden, ob man einen eingetragenen
Verein (also einen e.V.) oder einen nicht eingetragenen Ver-
ein (also einen n. e.V.) griinden und filhren méchte. Die Unter-
schiede sind umfangreich und kdnnen hier nicht dargestellt wer-
den. Der eV. ist rechtsfahig, der n.eV. ist nicht rechtsfahig. Beide
Vereinsarten kénnen aber gemeinnlitzig sein. EV. oder nicht elV.
ist dafir kein Kriterium. Es zahlt vor allem der Zweck des Vereins.
Eingetragene Vereine sind juristische Personen und haften
zundchst mit dem Vereinsvermdgen. Wenn Dritte durch fir den
Verein handelnde Personen geschadigt werden, besteht auch
die Maglichkeit der Haftung des Vereinsvorstandes. Auch der
Vereinsvorstand haftet gegeniiber Dritten grundsatzlich
unbeschrankt, d.h. mit dem kompletten Privatvermdgen. Ver-
ein und Vorstand haften gesamtschuldnerisch, d.h. Geschadig-
te kdnnen wahlen, gegeniiber wem sie ihre Anspriiche geltend

Organisationsform Verein oder Forderverein Feuerwehr?



machen. Zusatzlich haften Vorstande gegenliber dem Verein bei
Pflichtverletzungen. Hierzu gdbe es viel zu sagen — es will also
gut Uberlegt sein.

3. Schritt:

Als ndchstes braucht man eine Vereinssatzung. Die Feuerwehr-
satzung ist keine Vereinssatzung. Diese Satzung ist in einer Mit-
gliederversammlung streng férmlich zu beschlieSen und es ist
ein Vorstand zu wahlen. Sofern man als Rechtsform einen ein-
getragen Verein (eV.) mochte, stellt man einen Antrag auf Ein-
tragung ins Vereinsregister. Mit dem Antrag wird die Satzung,
zusammen mit dem Versammlungsprotokoll und mit geblhren-
pflichtigen Unterschriftsbeglaubigungen eines Notars, an das fur
das Vereinsrecht zustandige Amtsgericht geschickt. Je nach Ort
ist das Amtsgericht in Stuttgart, Mannheim, Ulm oder Freiburg zu-
standig. Dort wird die Satzung streng geprift. Wenn die Satzung
in Ordnung ist, erfolgt der Eintrag ins Vereinsregister. Der Verein
erhdlt eine amtliche Nummer. Bei jedem Vorstandswechsel,
bei jeder Satzungsanderung ist diese Prozedur zwingend vor-
geschrieben. Also: erheblicher Verwaltungsaufwand.

Nicht eingetragene Vereine bediirfen diesen Schritt nicht.

Jetzt die wichtige Frage: wie finanziert sich der Verein?

Da es in jeder Gemeinde zahlreiche Vereine zu ganz unterschied-
lichen Zwecken gibt, kann man davon ausgehen, dass die Kom-
mune an den Feuerwehrverein oder Forderverein Feuerwehr
keine regelmalSigen Zuwendungen an die Kameradschaftskasse
leisten kann oder will. Des Weiteren werden andere Vereine die
Zuwendungen der Gemeinde an den Feuerwehrverein bzw. For-
derverein hinterfragen und von der Gemeinde eine Foérderung in
ahnlicher Weise fordern.

Mit der Organisationsform ,Verein” gibt die Feuerwehr
ihre herausgehobene besondere Stellung als Teil der Ge-
meinde gegeniiber den Vereinen und Organisationen der
Gemeinde auf und ist dann mit anderen Vereinen und Or-
ganisationen gleichgestellt.

AuBBerdem halten wir die Organisationsform ,Verein”
fiir die Finanzierung der Kameradschaftspflege in der
Feuerwehr fiir die falsche Entscheidung: Warum? Weil die
Aufgaben der Feuerwehr (Retten, Schiitzen, Loschen, Bergen)
herausragend und hoheitlich sind. Sie verdienen in jeder Hin-
sicht besondere Wertschatzung und Beachtung und damit
auch Finanzierung. Dazu zdhlt auch die Kameradschaftskas-
se, weil eine verldssliche Kameradschaft unabdingbar fir die
Arbeit einer Freiwilligen Feuerwehr und den Einsatzerfolg ist.
Nur aus diesen Griinden akzeptieren doch die anderen Ver-
eine und Organisationen die besondere Stellung der Freiwilli-

Organisationsform Verein oder Forderverein Feuerwehr?

gen Feuerwehr als Hilfsorganisation. Als Verein gibt man die-
sen grof8en und entscheidenden Unterschied auf.

Der Verein braucht einen Vorstand (Vorsitzender, Stellvertre-
ter, Kassier, Schriftflhrer, Beisitzer). Alle missen gewdahlt werden
und erhebliche Zeit in die Vereinsarbeit investieren.

Die Feuerwehrangehdorigen sind nicht automatisch Mit-
glieder. Hier muss eine Mitgliedschaft formell begriindet
werden. Weitere Fragen zur Aufnahme, Mitgliedsbeitragen,
Finanzierung sind zu beantworten. Es entsteht also weiterer
zusdtzlicher ehrenamtlicher Aufwand.

Worauf ist zu achten, wenn trotz dieser Hinweise

und Erlduterungen ein Verein gegriindet wird.

Jahrlich sind Wirtschaftsplane, Sitzungen von Vorstand
und Beirat, Kassenbericht, Mitgliederversammlungen,
Entlastung des gesamten Vorstandes usw. zu erledigen
und zu organisieren.

Es bestehen dann deutlich detailliertere und ausgedehn-
tere Nachweis- und Dokumentationspflichten fiir Belege
und Buchhaltung.

Jahrlich ist eine Bilanz oder mindestens eine Einnahmen-
Uberschuss-Rechnung mit Geschifts- und Tatigkeitsbe-
richt zu erstellen. Dies ist erheblich aufwandiger als bei der
Kameradschaftskasse.

Der Vorstand ist fiir die korrekte und rechtzeitige Abgabe
der Steuererklarung zustandig und verantwortlich.

Bei Veranstaltungen zur Finanzierung des Vereins haftet
der Verein und nicht mehr die Gemeinde.

Es sind Haftpflichtversicherungen notwendig.

Die Frage nach der Gemeinniitzigkeit ist entscheidend.
Kameradschaftspflege ist nicht gemeinniitzig.



Warum dann ein Verein?

Der Verein kann als Forderverein fir das allgemeine Feuer-
wehrwesen gegriindet werden. Diese Vereine sind grundsatz-
lich einer Anerkennung der Gemeinndtzigkeit zugdanglich. Um
Mittel fir die Verwirklichung der gemeinnitzigen Zwecke zu
generieren, kann sich der Verein auch vermdgensverwaltend
bzw. wirtschaftlich betétigen. Wichtig ist allerdings, dass die
vereinnahmten Mittel ausschlielich fiir den satzungsmaéBigen
(gemeinnlitzigen) Zweck eingesetzt werden.

Bei der Veranstaltung von Feuerwehrfesten handelt es sich bei-
spielsweise grundsatzlich nicht um die Verwirklichung steuer-
beglnstigter Zwecke. Soweit ein Verein Festveranstaltungen
durchfiihrt, wird dadurch ein nicht beglnstigter wirtschaftlicher
Geschéftsbetrieb begriindet. Uberschreiten die Einnahmen ein-
schliefSlich Umsatzsteuer 50.000 Euro im Jahr, unterliegt der nicht
beglinstigte wirtschaftliche Geschaftsbetrieb der Kérperschafts-
und Gewerbesteuer. Verfolgt ein Verein neben der Veranstaltung
von Festen keine gemeinnitzigen Zwecke, scheidet die Gemein-
nltzigkeit aus. Umsatzsteuerlich ergeben sich aus der Gemein-
nitzigkeit an sich keine grundsatzlichen Vorteile (mit Ausnahme
des ermaligten Steuersatzes flr Leistungen des Zweckbetriebs).

Der Vorteil eines Vereins liegt im Hinblick auf die Umsatzsteuer
darin, dass der Verein fUr sich die oben angefiihrte Kleinunterneh-
merregelung in Anspruch nehmen kann. Dies bedeutet, dass bei
einem Verein, sofern dieser im Vorjahr nicht mehr als 25.000 Euro
Umsatz erzielt hat und im laufenden Jahr nicht mehr als 100.000
Euro erzielt, die Umsdtze von der Umsatzsteuer befreit sind. Han-
delt es sich um einen Verein mit geringen Umsdtzen, so ergdbe
sich hier ein Vorteil gegentber der Kameradschaftskasse.

Werden die erzielten Gewinne aus dem nicht beglnstigten Be-
reich eines gemeinnitzigen Vereins, beispielsweise aus einem
Feuerwehrfest, flir nicht beglnstigte Zwecke, also beispielswei-
se flr die Kameradschaftspflege, eingesetzt, droht der Verlust
der Gemeinnitzigkeit und der damit verbundenen steuerlichen
Vorteile.

Auch gemeinn(tzige Vereine unterliegen den allgemeinen Er-
kldrungspflichten. So haben auch gemeinniitzige Vereine Steuer-
erkldrungen, z.B. flr die Kérperschaftsteuer, abzugeben.

Diese Erkldrungen sind also vom Verein und nicht von der Ge-
meinde abzugeben. Hilfe beim Kammerer oder dem Steuer-
berater der Gemeinde ist nicht moglich. Andere Vereine kon-
nen das ja auch nicht.

Es bestehen deutlich strengere Regeln bei der Haftung des
Vorstandes. Es sind flr verschiedene Risiken jeweils gesonder-
te Versicherungen abzuschliefen.

Zum Beispiel fir Unfélle. Nattrlich ist die UKBW bei Unfallen im
Feuerwehrdienst nach wie vor zustandig. AuBerdem haben viele
Kommunen bei der WGV bzw. BGV freiwillig weitere Versicherun-
gen zugunsten der Mitglieder der Feuerwehren abgeschlossen.
Aber bei Unfdllen au8erhalb des Feuerwehrdienstes und auch bei
Unfallschdden Dritter anldsslich einer Veranstaltung des Feuer-
wehrvereins haftet der Verein. Nur beim eV, haften dariber hin-
aus auch die Vorstandsmitglieder bzw. die Handelnden bzw. bei
Abschluss einer Haftpflichtversicherung das Versicherungsunter-
nehmen.

Wie verhalt es sich mit der Nutzung von Raumen, Fahrzeugen,
Geréten der Feuerwehr, die der Verein (mit-)nutzt? Hier bedarf es
klarer Regelungen mit der Gemeinde. Vor allem vor dem Hinter-
grund, dass andere Vereine Vergleiche anstellen werden.

Es bleibt aus Sicht des Landesfeuerwehrverbandes
Baden-Wiirttemberg folgende Schlussfolgerung:

Fiir den Landesfeuerwehrverband ist die Organisations-
form eines Vereins fiir die Kameradschaftspflege nicht
empfehlenswert.

Die Kameradschaftskasse als Sondervermdégen ist deut-
lich unbirokratischer, einfacher und vor allem mit der Kom-
mune zu fiihren. Die Kommune ist verantwortlich fiir alle
steuerlichen Konsequenzen. Sie hat das know how mit und
ohne Steuerberater. Die Feuerwehren missen nur Uber die
Wirtschaftsplane und die Jahresabschliisse korrekt informie-
ren. Aber das machen wir sowieso.

Bei einem Verein geht das alles die Kommune nichts mehr
an. Sie muss aullen vor bleiben aus Griinden der Gleichbehand-
lung gegentiber allen Vereinen in der Gemeinde.

Man vergibt den unschatzbaren Vorteil: die Kommune ist
der Trager der Feuerwehr. Nicht nur im hoheitlichen Be-
reich, sondern auch bei der Kameradschaftskasse. Man
steht quasi unter dem Schutz der Kommune.
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- Kameradschaftspflege ist laut Steuergesetz nicht
gemeinniitzig. Fiir die Kameradschaftspflege ha-
ben wir aber in erster Linie die Kameradschafts-
kassen.

»Man steht nicht mehr unter dem ,Schutz” der
Kommune, d.h. sie ist nicht mehr zustandig fiir die
Beurteilung und Erledigung der steuerlichen Ver-
pflichtungen.

+ Keine herausgehobene Stellung mehr gegeniiber
den sonstigen ortlichen Vereinen, obwohl die Feu-
erwehr eine hoheitliche und damit herausragende
Aufgabe erfiillt.

» Die Finanzen werden nahezu ohne Beteiligung der
Kommune zu |6sen sein.

« Eine finanzielle Beteiligung der Kommune bei der
Finanzierung wird von den anderen ortlichen Ver-
einen nur akzeptiert, wenn diese fiir sie gleich ist.
Eine bessere und andere finanzielle Unterstiitzung
durch die Gemeinde wird nur akzeptiert, weil man
eine Einrichtung der Gemeinde/ Stadt ist.

Organisationsform Verein oder Forderverein Feuerwehr?

« Man ist — auch als Verein — immer durch die rein
hoheitlichen Feuerwehrangelegenheiten ,mit der
Kommune” verbunden. Das bedeutet aber doppel-
te Belastung und unterschiedliches Recht (Feuer-
wehrgesetz und Vereinsrecht).

« Ein geringer Vorteil besteht darin, dass bei einem
Verein die Kleinunternehmerregel greift. Dies be-
deutet, dass bei einem Verein, sofern dieser im
Vorjahr nicht mehr als 25.000 Euro Umsatz erzielt
hat und im laufenden Jahr nicht mehr als 100.000
Euro erzielt, die Umsétze von der Umsatzsteuer
befreit sind. Vereine haben im Ubrigen nach § 24
KStG die Moglichkeit, einen Freibetrag von 5.000
Euro in Anspruch zu nehmen. Das ist aber unse-
res Erachtens nach zu wenig, um als Vorteil in die
Waagschale geworfen zu werden.

« Wir sehen Maglichkeiten fiir einen Forderverein
vor allem in der Aufgabe einer allgemeinen finan-
ziellen Unterstiitzung der Feuerwehr oder in der
Unterhaltung und dem Erhalt von Brauchtum (Mu-
seum) oder beim Erhalt eines Oldtimerfahrzeuges.










FEUERWEHR
VERBAND BW

Landesfeuerwehrverband
Baden-Wiirttemberg e.V.

Karl-Benz-Straf3e 19
70794 Filderstadt

Telefon 0711 1285 1611




	Vorwort
	Der Hintergrund 
	Die rechtlichen Grundlagen für die Kameradschaftskasse finden sich im Feuerwehrgesetz
	Ohne Satzung kein Sondervermögen
für die Kameradschaftspflege
	Für welche Abteilungen der Feuerwehr können
Sondervermögen gebildet werden?
	Wofür kann das Sondervermögen verwendet werden?
	Die Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts
sind beim Sondervermögen nicht anzuwenden
	Wer stellt den Wirtschaftsplan für
die Kameradschaftskassen auf?
	Sonderkasse und Sonderrechnung: Was bedeutet das?
	Wer entscheidet über die Verwendung der
Mittel des Sondervermögens?

	Die Satzung der Feuerwehr
	Durch die Satzung das Sondervermögen für die Kameradschaftspflege bilden und die Spielregeln der Kassenführung vereinbaren
	Muster einer Feuerwehrsatzung: Musterformulierungen
und Kommentare für die einfache Umsetzung vor Ort 
	Entscheidend ist: Das Sondervermögen
wird durch Satzung gebildet!
	Für welche Abteilungen/ Bereiche der Feuerwehr
können Sondervermögen eingerichtet werden?
	Anzahl der Rechnungsprüfer festlegen
	Welche weiteren Sachverhalte rund um die
Kameradschaftskasse können bzw.
müssen durch die Satzung definiert werden?

	Die Kameradschaftskasse führen
	Schritt für Schritt: Wie führe ich eine Kameradschaftskasse als Sondervermögen für die Kameradschaftspflege?
	Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung
des Bürgermeisters einen Wirtschaftsplan auf
	Der Wirtschaftsplan muss in Einnahmen
und Ausgaben ausgeglichen sein.
	Ausführung des Wirtschaftsplans
	Jedes Sondervermögen braucht eine Sonderkasse
	Jede Sonderkasse braucht einen Kassenverwalter
	Für jede Kameradschaftskasse muss
eine Sonderrechnung erstellt werden.
	Kassenprüfung: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
	Kassenbericht in der Hauptversammlung
	Der Jahresabschluss ist dem Bürgermeister vorzulegen
	Deckungsfähigkeit, über- und außerplanmäßige Ausgaben
	Mehreinnahmen und Mehrausgaben

	Steuerliche Behandlung einer Kameradschaftskasse     
	Nur wirtschaftliche Tätigkeiten sind steuerpflichtig
	Was sind wirtschaftliche bzw. sonstige Tätigkeiten?
	Welche Steuerarten gibt es? Worauf fallen Steuern an?
	1. Der Gewinn/Ertrag aus Veranstaltungen (Ertragsbesteuerung)
	Prüfschema: Was fällt bei einer Kameradschaftskasse
unter die Ertragsbesteuerung?
	Was zählt zu den Umsätzen, für die eine steuerliche
Umsatzgrenze von 45.000 Euro gilt?
	Beispiele: Besteht für die Kameradschaftskasse
eine Ertragssteuerpflicht?
	In welcher Höhe müssen Ertragssteuern bezahlt werden?
	2. Der Umsatz und die Mehrwertsteuer 
	Welche Regelung gilt in meiner Gemeinde:
Das bisherige Umsatzsteuerrecht oder das
neue Umsatzsteuerrecht gemäß § 2b UStG?
	Kameradschaftskassen und Umsatzsteuer:
Das bisherige Umsatzsteuerrecht.
	Kameradschaftskassen und Umsatzsteuer:
Das neue Umsatzsteuerrecht gemäß §2b UStG
	Neue Umsatzsteuer gem. § 2b UStG verursacht
neue Spielregeln für die Buchhaltung
	Neue Preisgestaltung aufgrund der
neuen Regelungen gemäß § 2b UStG
	Wie werden andere Einnahmen aus 
Veranstaltungen behandelt?
	Was ist bei Sponsoring-Verträgen zu 
Feuerwehr-Veranstaltungen zu beachten?
	Einnahmen durch Christbaumsammlung 
oder Altpapiersammlungen
	Hinweise für die Praxis 
	Eine weitere Möglichkeit zur Führung der Kameradschaftskasse 

	Spenden an die Kameradschaftskasse
	Organisationsform Verein oder Förderverein Feuerwehr?

